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1. Einleitung  

 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) formuliert in den Emp-

fehlungen zur Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten, dass „Erzieherinnen 

und Erzieher befähigt werden [sollten], eine persönliche gesundheitsfördernde 

Haltung zu praktizieren“ (Franzkowiak 2002, S.192). Weiterhin plädiert Franzko-

wiak (2002) in diesem Kontext für den Aufbau von Kooperationen, regionalen 

Netzwerken und gesicherten Rahmenbedingungen für Gesundheitsförderung, um 

den Berufsalltag möglichst belastungsarm gestalten zu können.  

 

Die Arbeitsbedingungen in Tageseinrichtungen für Kinder auch für das pädagogi-

sche Personal gesundheitsförderlich auszurichten, erfordert jedoch umfassende 

Kenntnisse über die Gesundheit der Berufsgruppe der Erzieherinnen1. Dabei 

müssen sowohl der Gesundheitszustand, als auch die Belastungen und Ressour-

cen der Erzieherinnen berücksichtigt werden. 

 

Für Niedersachsen allein existiert bislang keine Untersuchung in Bezug auf die 

Gesundheit von Erzieherinnern. Aus diesem Grund beschäftigt sich die wissen-

schaftliche Arbeit primär mit den Kennzahlen der Kinder- und Jugendhilfe im Bun-

desland Niedersachsen. Unter anderem werden die Begrifflichkeiten Krippe, Kin-

dergarten bzw. Kindertagesstätte sowie Tagespflege für Kinder definiert und diffe-

renziert. Zudem werden die Struktur der unterschiedlichen Trägerschaft sowie der 

Erzieherinnenberuf und die Personalsituation Westdeutschlands beschrieben.  

Ein weiterer Fokus liegt in den Rahmenbedingungen für Erzieherinnengesundheit 

in Niedersachsen. Es werden sowohl die Institutionen und Organisationen als 

auch Strukturen und Programmatiken von Prävention und Gesundheitsförderung 

in Niedersachsen zusammengestellt und kritisch bewertet.  

 

 

Darauffolgend wird die Thematik der gesundheitlichen Situation von Erzieherinnen 

den nächsten Schwerpunkt der Erhebung bilden. In diesem Kontext werden die 

Belastungen und Problemfelder sowie die Ressourcen des Personals in Kinderta-

                                            
1 Da die Mehrzahl der in Tageseinrichtungen für Kinder beschäftigten Personen weiblich ist sowie aus Gründen der besse-
ren Lesbarkeit wird in der gesamten Arbeit die weibliche Berufsbezeichnung der Erzieherin gebraucht. 
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gesstätten veranschaulicht. Im weiteren Verlauf der Ausarbeitung wird dargestellt, 

welche präventiven und/oder gesundheitsförderlichen Offerten für die Zielgruppe 

von Bedeutung sind.  

Abschließend werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit diskutiert und 

darauf aufbauend ein Fazit gezogen. 
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2. Problemstellung 

 

Die Belastungen und Ressourcen im Erzieherinnenberuf sind in den letzten Jah-

ren mehrfach untersucht worden (Thinschmidt et al. 2008a, Fuchs-Rechlin 2007, 

Kliche 2007, Eisenkolb et al. 2006, Rudow 2004b, Dartsch 2001). Die Ergebnisse 

spiegeln die gesundheitliche Situation sowie die Arbeitszufriedenheit der Berufs-

gruppe wider und stellen den großen Handlungsbedarf für Prävention und Ge-

sundheitsförderung dar. Zum einen meldet die Berufsgenossenschaft für Gesund-

heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) in den letzten Jahren einen Anstieg der 

Unfallzahlen bei Personal in Kindertagesstätten (Kitas) (Stojke 2009). Zum ande-

ren werden neben Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparates, insbeson-

dere des Rückens und der erheblichen Lärmbelastung, der Schutz vor Infektionen 

als Problemfeld genannt sowie Belastungen der Psyche durch arbeitsbedingten 

Stress (Kliche et al. 2008, Fuchs-Rechlin 2007, Rudow 2005, Seibt et al. 2005, 

Rudow 2004b). Für das subjektive Stresserleben werden allen voran der erhebli-

che Zeitdruck, die Gruppengröße bzw. der zu geringe Personalschlüssel, die 

Räumlichkeiten und die fehlende Unterstützung durch die Träger verantwortlich 

gemacht (Fuchs-Rechlin 2007, Rudow 2005, Seibt et al. 2005, Rudow 2004b). 

Diese zumeist verhältnisbedingten Stressoren korrelieren mit den vergleichsweise 

hohen, durch Krankheit verursachten Ausfallzeiten der Erzieherinnen (Khan 

2006b, Buch und Frieling 2002, Schad 2002). 

 

Um der Komplexität der Problemfelder gerecht zu werden, bedarf es umfangrei-

cher Strategien zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

Mit in Kraft treten des Gesetzes über die Durchführung von Maßnahmen des Ar-

beitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 

Beschäftigten bei der Arbeit, kurz Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchuG), im Jahr 

1996 gewinnen präventive sowie gesundheitsförderliche Aspekte an Bedeutung. 

So existiert seitdem die Verpflichtung, die Gesundheit aller Beschäftigten, auch in 

Kindertagesstätten, durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu 

verbessern (Khan 2006b, Rudow 2004a). Inbegriffen ist unter anderem die Forde-

rung zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. Trotzdem ist der Arbeits- 

und Gesundheitsschutz in Tageseinrichtungen bislang vernachlässigt worden 
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(Thinschmidt et al. 2008a, Khan 2006b, Rudow 2004a, Rudow 2004b, Schad 

2002).  

Der Stellenwert der Erzieherinnengesundheit wird 2009 durch die Streiks der in 

kommunalen Einrichtungen beschäftigten Erzieherinnen nochmals unterstrichen. 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die Vereinte Dienst-

leistungsgewerkschaft (ver.di) setzen ihre Forderung, nach einem Tarifvertrag mit 

Regelungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung für Erzieherinnen, erfolgreich 

durch. Zum 1. November 2009 tritt dieser Tarifabschluss in Kraft (ver.di 2009b). 

Genannt werden im Tarifvertrag „der individuelle Anspruch auf die Durchführung 

einer Gefährdungsbeurteilung, die Einrichtung einer betrieblichen Kommission und 

die Einrichtung eines Gesundheitszirkels“ (GEW 2009, S.3).  

 

Das Berufsbild der Erzieherin beinhaltet, neben den genannten Belastungen, auch 

eine Vielzahl von Ressourcen. So bewerten Erzieherinnen die Arbeit mit Kindern 

als wichtigste Motivation, ihrer Tätigkeit nachzugehen (Fuchs und Trischler 2008, 

Fuchs-Rechlin 2007, Eisenkolb et al. 2006). Zudem profitieren Erzieherinnen hin-

sichtlich ihrer Beschäftigungszufriedenheit von der „Vielseitigkeit der Arbeit, gege-

benen Handlungsspielräumen, der sozialen Unterstützung sowie Informations- 

und Mitsprachemöglichkeiten“ (Fuchs-Rechlin 2007, S.43). Die Auswirkungen der 

dargestellten Ressourcen werden als stressmindernd und leistungssteigernd be-

schrieben (Khan 2006b). Um diesen Effekt zu verstärken sowie die Qualität der 

Arbeitssituation zu optimieren, bedarf es nach Aussage der Erzieherinnen prioritär 

mehr Vorbereitungszeit und Personal, Supervision, Ruhezonen und Pausenräu-

me, mehr Fortbildungen, erwachsenengerechte Möblierung und eine bessere Ma-

terialienausstattung (Fuchs-Rechlin 2007).  
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3. Methoden 

 

Die Schwerpunkte der Literaturrecherche bilden der Online-Katalog OPAC® der 

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), Standort Magdeburg, die Onlinedatenbank 

SpringerLink® sowie die Online-Suchmaschinen Google® und Google Scholar®. 

Wie in den Tabellen 1 und 2 dargestellt, soll die Recherche durch die Nutzung ge-

eigneter Suchterme dazu dienen, eine überschaubare Anzahl relevanter und aktu-

eller Ergebnisse zum Thema zu erhalten.  

 

Tab. 1: Übersicht der Ergebnisse zur Suchstrategie in OPAC und im SpringerLink 

Anzahl Suchterm 
Gesamtzahl 
der Treffer 

Irrelevante 
Treffer 

Relevante 
Treffer 

OPAC® 
Onlinekatalog der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) , Standort Magdeburg  
Stand: 22.04.2010 

1. Erzieherin 61 58 3 

2. Erzieher 137 132 5 

3. Gesundheitsförderung Kindertagesstätte 9 5 4 

4. Tageseinrichtungen für Kinder  17 15 2 

5. Kita 111 108 3 

SpringerLink®  
Onlinedatenbank 
Stand: 24.04.2010  

1.  Erzieherin Gesundheit 126 123 3 

2. Erzieher Gesundheit 184 181 3 

3. Gesundheitsförderung Kindertagesstätte  41 38 3 

4. Tageseinrichtungen für Kinder 76 75 1 

5. Kita Gesundheit 184 183 1 

 

Während sich die Literaturrecherche in den Onlinekatalogen OPAC® und Sprin-

gerLink® eher im Allgemeinen auf das Thema Erzieherinnengesundheit be-

schränkt (Tab.1), können mit der Nutzung der Online-Suchmaschinen Google® 

und Google Scholar® gezielter Ergebnisse aus Niedersachsen erfasst werden 

(Tab.2). 

 

Die als relevant bewerteten Suchtreffer unterziehen sich, aufgrund von Dopplun-

gen, Fülle und vereinzelt fraglicher Validität, nochmals einer Selektion. 
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Tab. 2: Übersicht der Ergebnisse zur Suchstrategie in Google und Google Scholar 

Anzahl Suchterm 
(Gesamtzahl) 
Gesicherte 
Treffer 

Irrelevante 
Treffer 

Relevante 
Treffer 

Google® 
Online-Suchmaschine 
Stand: 23.04.2010  

1. Erzieherin Gesundheit 
(267.000) 

100 
82 18 

2. Erzieherinnengesundheit 
(651) 
100 

74 26 

3. Erzieherin Gesundheit Niedersachsen 
(75.500) 

100 
93 7 

4. Erzieherinnengesundheit Niedersachsen 54 49 5 

Google Scholar® 
Online-Suchmaschine 
Stand: 24.04.2010  

1.  Erzieherin Gesundheit 
(17.100) 

100 
75 25 

2. Erzieherinnengesundheit 10 6 4 

3. Erzieherin Gesundheit Niedersachsen  
(1.630) 

100 
89 11 

4. Erzieherinnengesundheit Niedersachsen 3 2 1 

 

Darüber hinaus haben sich der Informationsdienst KomDat Jugendhilfe – Kom-

mentierte Daten der Jugendhilfe der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 

und der Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2009 der Bertelsmann Stif-

tung als besonders relevante Erfassungssysteme erwiesen. 
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4. Kennzahlen der Kinder- und Jugendhilfe im Bundes land Niedersachsen  

 

Im Folgenden werden die Kennzahlen der niedersächsischen Kinder- und Ju-

gendhilfe dargestellt. Schwerpunkte sind zum einen die Definition sowie Differen-

zierung unterschiedlicher Kategorien von Tageseinrichtungen für Kinder, zum an-

deren die Trägerschaft von Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Personal-

situation in den Institutionen. Die gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene zur 

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen regelt das Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz (KJHG)2. Das Ausführungsgesetz des KJHG im Land Niedersachsen ist 

das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder vom 7. Februar 2002 (KiTaG).  

 

Tabelle 3 stellt die Kennzahlen der Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen dem 

gesamten Bundesgebiet gegenüber und veranschaulicht die Differenz zu den 

Ländern mit der minimalsten sowie maximalsten Ausprägung. Eine Klassifikation 

nach den institutionalisierten Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe, Kindergarten, 

Hort, Kindertagesstätte und Kinderspielkreis) ist nicht möglich, da die Einrichtun-

gen lediglich nach dem Alter der am Stichtag betreuten Kinder erhoben werden 

können (Zufall 2010b).  
 

Tab. 3: Vergleich der Kennzahlen der Kinder- und Jugendhilfe Niedersachsens in Bezug auf den 
Bund und die jeweilige Relation in den Bundesländern mit dem entsprechenden Minimum und Ma-
ximum aller Bundesländer im Vergleich (Stand: 10.03.2010) (Bock-Famulla und Große-Wöhrmann 
2010, destatis 2009 und 2010, Lange und Lotte 2009, LSKN 2009, Zufall 2010a) 

Kennzahl Deutsch-
land  

Nieder-
sachsen 

Minimum 
Bundes-
land 

Maximum 
Bundes-
land 

Basisdaten (prozentual / absolut) 

Einwohner 
100% 9,72% 0,81% 

HB 
21,95% 

NW 82.002.400 7.971.684 

Kinder von 0 bis unter 3 Jahren 
100% 9,60% 0,80% 

HB 
22,02% 

NW 2.048.350 196.589 

Kinder von 3 bis unter 6 Jahren 
100% 10,02% 0,75% 

HB 
22,38% 

NW 2.105.783 210.906 

Kinder von 6 bis unter 11 Jahren 
100% 10,60% 0,77% 

HB 
22,92% 

NW 3.797.016 402.589 

Kinder von 11 bis unter 14 Jahren 
100% 10,94% 0,74% 

HB 
23,73% 

NW 2.398.607 262.523 

                                            
2 Die Begriffe des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) sowie des Kinder-und Jugendhilfegesetzes (KJHG) werden im 
weiteren Verlauf dieser Arbeit synonym verwendet. 
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Kennzahl Deutsch-
land  

Nieder-
sachsen 

Minimum 
Bundes-
land 

Maximum 
Bundes-
land 

Kinder in Tageseinrichtungen (prozentual /absolut) 

Tageseinrichtungen für Kinder 
100% 8,90% 0,86% 

HB 
20,03% 

NW 48.652 4.330 

Kinder in Tageseinrichtungen 
100% 8,64% 0,70% 

HB 
18,64% 

NW 3.050.738 263.661 

Kinder in Tagespflege  
100% 10,02% 0,39% 

ST 
21,66% 

NW 98.694 9.888 

Trägerstruktur bei Tageseinrichtungen im Verhältnis  zum Bundesdurchschnitt (prozentual) 

Privat-gewerbliche Träger 
1,4% 0,3% 0,3% 

NI / ST 
6,5% 

HH 

Öffentliche Träger 
34,5% 32,3% 3,0% 

HH 
61,7% 

ST 

Freie Träger 
65,5% 67,4% 38,0% 

ST 
91,5% 

HH 

Pädagogisches Personal in Tageseinrichtungen (proze ntual / absolut) 

Beschäftigte 
100% 9,51% 0,94% 

HB 
20,34% 

NW 379.146 36.075 

Davon Erzieherinnen 
71,95% 6,39% 0,53% 

HB 
13,83% 

NW 272.777 24.231 

Tagespflegepersonen 
100% 9,84% 0,25% 

ST 
24,27% 

NW 36.383 3.579 

Beschäftigungsumfang von pädagogischem Personal in Tageseinrichtungen im Verhältnis 
zum Bundesdurchschnitt (prozentual) 

Vollzeitbeschäftigte  
38,5 Wochenstunden und mehr 

39,4% 22,3% 13,9% 
ST 

57,9% 
NW 

Teilzeitbeschäftigte  
32 bis < 38,5 Wochenstunden 

16,3% 19,7% 4,6% 
RP 

42,9% 
BB 

Teilzeitbeschäftigte 
21 bis <32 Wochenstunden 

28,8% 47,4% 16,0% 
NW 

53,0% 
ST 

Teilzeitbeschäftigte 
< 21 Wochenstunden  

12,5% 7,7% 5,6% 
SN 

17,5% 
BW 

Nebenberuflich Tätige 
< 20 Wochenstunden 

2,9% 2,9% 0,5% 
SL 

8,1% 
HH 

Standardisierter Personalschlüssel im Verhältnis zu m Bundesdurchschnitt ohne Berlin  
(quotiert) 

Krippe 
1:5,4 1:5,6 1:3,5 

SL 
1:7,4 

BB / NW 

Kindergarten 
1:10,2 1:9,2 1:8,0 

HB 
1:13,4 

MV 

Kindertagesstätte  
(altersübergreifend bis Schuleintritt) 

1:7,6 1:7,5 1:5,5 
HB / SL 

1:9,8 
BB 
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4.1 Tageseinrichtungen für Kinder 

Betreuungsangebote für Kinder jeden Alters dienen der besseren Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf (BMFSFJ 2002). Während sich die Kinder in Fürsorge pro-

fessioneller Einrichtungen befinden, können die Sorgeberechtigten ihrer Berufstä-

tigkeit nachgehen (ebenda). Die mehrheitlich institutionalisierten Betreuungsfor-

men für Kinder fasst die Bezeichnung der Tageseinrichtung zusammen (ebenda). 

Unter den Begriff Tageseinrichtungen für Kinder fallen „Einrichtungen, in denen 

sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen ge-

fördert werden“ (§22, Abs.1 KJHG). Im niedersächsischen KiTaG ist auf der Basis 

des KJHG die Rede von einem Minimum an zehn Wochenstunden, welche die 

Kinder in der Einrichtung verbringen müssen, um diese als Tageseinrichtung zu 

bezeichnen (§1, Abs.1 KiTaG). Eine weitere Ergänzung zum KJHG besteht im 

Ausdruck der Förderung. So schließt die Definition von Tageseinrichtungen für 

Kinder im KiTaG neben dem Aufenthalt der Kinder, auch explizit die Betreuung mit 

ein (ebenda). 

 

Bundesweit sind 3.050.738 Kinder und Jugendliche unter vierzehn Jahren in 

48.652 Tageseinrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht (vgl. Tab.3) 

(destatis 2009, Lange und Lotte 2009). In Niedersachsen existieren 4.330 Tages-

einrichtungen in denen 263.661 Kinder betreut werden (Bock-Famulla und Große-

Wöhrmann 2010).  

 

Die vorgenommene Einteilung der Tageseinrichtungen orientiert sich an den im 

KJHG (§22) sowie an den im KiTaG (§1) genannten Formen. Teilstationäre Kin-

dereinrichtungen, welche aufgrund von besonderen Einschränkungen aufgesucht 

werden, finden hier keine Berücksichtigung, da diese unter das SGB XII fallen (§1, 

Abs.4 KiTaG). 

 

4.1.1 Krippe  

Tageseinrichtungen, die Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres vor-

behalten sind (§1 KiTaG), werden als Krippe bezeichnet. Kennzeichnend für diese 

Betreuungsform ist die Aufnahme von Babys und Kleinkindern bereits nach dem 
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ersten Lebensjahr, oft sogar schon mit Abschluss der achten Lebenswoche 

(BMFSFJ 2002).  

 

Die Gruppengröße einer Krippe darf nach der Verordnung über Mindestanforde-

rungen an Kindertagesstätten (§2 1.DVO-KiTaG) die maximale Anzahl von fünf-

zehn Kindern nicht überschreiten. Sind mehr als sieben der fünfzehn Kinder jünger 

als zwei Jahre, liegt die Aufnahmegrenze bei zwölf (ebenda). Je Gruppe sind in 

Niedersachsen zwei Fach- bzw. Betreuungskräfte im Einsatz (§4 KiTaG). Dieses 

entspricht offiziell einem durchschnittlichen Personalschlüssel von 1:5,6 im Land 

Niedersachsen (vgl. Tab.3) (Bock-Famulla und Große-Wöhrmann 2010). Bundes-

durchschnittlich liegt der Schlüssel im Krippenbereich bei 1:5,4 (ebenda). 

Jede Gruppe einer Krippe unterliegt zudem bestimmten Mindestanforderungen an 

die Räumlichkeiten (§1 1.DVO-KiTaG). Unter anderem muss jeder Krippengruppe 

ein eigener Raum, mit der Möglichkeit zum Rückzug sowie drei Quadratmeter Bo-

denfläche pro Kind zur Verfügung stehen (ebenda). 

 

Noch immer bestehen innerhalb der strukturellen Verteilung von Krippenplätzen 

erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. So gibt es in ostdeutschen 

Ländern für über 40% der unter Dreijährigen einen Krippenplatz, in Westdeutsch-

land, so auch in Niedersachsen, steht hingegen nur jedem zehnten Kind ein Platz 

zur Verfügung (destatis 2009). Aus diesem Grund und mit in Kraft treten des Ge-

setzes zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und 

Kindertagespflege, kurz Kinderförderungsgesetz (KiföG), im Jahr 2008 rückt die 

Einrichtungsform Krippe vermehrt ins öffentliche Interesse. Das KiföG legt den 

Grundstein zum Ausbau von Betreuungsplätzen in diesem Bereich, durch den ab 

2013 gültigen Rechtsanspruch jeden Kindes auf einen Krippenplatz (KiFöG 2008). 

Dadurch steigt auch der Bedarf an pädagogischem Fachpersonal (vgl. 

Kap.4.3.2.1). 

 

4.1.2 Kindergarten 

Die sowohl bekannteste als auch älteste Form im Bereich der Tageseinrichtungen 

für Kinder ist der Kindergarten. In leicht veränderter Form besteht diese Be-

treuungseinrichtung in Deutschland bereits seit über 150 Jahren (BMFSFJ 2002). 

Kinder zwischen drei und sechs Jahren haben seit 1996 einen gesetzlich geregel-
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ten Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens (§24 KJHG). Die Gruppenstruk-

tur variiert generell zwischen zwei Alternativen. Entweder werden die Kinder in 

Jahrgangsgruppen oder in altersgemischten Gruppen, vom Kindergarteneintritt bis 

zur Einschulung, betreut (BMFSFJ 2002).  

Generell dürfen maximal fünfundzwanzig Kindergartenkinder in einer Gruppe mit 

zwei Fachkräften aufgenommen werden (§2 1.DVO-KiTaG). Durchschnittlich hin-

gegen liegt der Personalschlüssel in Niedersachsen bei 1:9,2 und somit unter dem 

Bundesdurchschnitt mit 1:10,2 (vgl. Tab.3) (Bock-Famulla und Große-Wöhrmann 

2010).  

Im Bereich der räumlichen Mindestausstattung wird je Kindergartengruppe unter 

anderem ein Raum, Kleingruppenräume bzw. Spielnischen sowie zwei Quadrat-

meter Bodenfläche pro Kind benötigt (§1 1.DVO-KiTaG). Ruhemöglichkeiten sind 

im Kindergarten ausschließlich für den Bereich der Ganztagesbetreuung vorgese-

hen (ebenda). 

 

4.1.3 Hort  

Die dem Kindergarten anschließende Form der Tageseinrichtung ist der Hort. Hier 

besteht für Kinder ab der Einschulung bis zur Vollendung des zwölften, gelegent-

lich bis zum vierzehnten Lebensjahr eine schulergänzende und außerfamiliäre 

Betreuungsmöglichkeit (§1 KiTaG). Um als solche zu fungieren, sind Horte in der 

Regel ganztags, bereits vor der Schule sowie in den Ferien, geöffnet (BMFSFJ 

2002). Zwei Fach- bzw. Betreuungskräfte stehen für eine, überwiegend altersge-

mischte Gruppe mit maximal zwanzig Kindern zur Verfügung (§4 KiTaG, §2 

1.DVO-KiTaG). Ein durchschnittlicher Personalschlüssel kann im Bereich des 

Horts nicht benannt werden. 

Gemeinsamkeiten zwischen Hort und Kindergarten befinden sich in der Ausstat-

tung der Räumlichkeiten. So müssen jedem Hortkind zwei Quadratmeter Boden-

fläche sowie jeder Gruppe ein eigenes Zimmer zugesprochen werden können (§1 

1.DVO-KiTaG). Eine Besonderheit ist der zusätzliche Bedarf an Raum, beispiels-

weise für Schularbeiten (ebenda). 

 

Horte existieren in Westdeutschland nur vereinzelt und zumeist eingebunden in 

andere Institutionen, wie Kindergärten (BMFSFJ 2002). Im Gegensatz dazu sind 
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Hortgruppen in Ostdeutschland häufiger Bestandteil der Ganztagschulen (eben-

da). 

 

4.1.4 Kindertagesstätte 

Der Begriff der Kindertagesstätte (Kita) wird vornehmlich synonym für alle Tages-

einrichtungsformen für Kinder verwendet. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Be-

zeichnung allerdings eine gewisse Doppeldeutigkeit zugeschrieben. So heißt es 

im KiTaG, dass es sich im Kontrast zu Krippen, Kindergärten und Horten bei Kin-

dertagesstätten um eine Form der Einrichtung handelt, die vollständig aus alters-

übergreifenden Gruppen zusammengesetzt ist (§1, Abs.3 KiTaG). Die in den an-

deren Kategorien Gültigkeit besitzenden Altersstufen sind in Kindertagesstätten 

somit nicht vorhanden (ebenda). 

In Bezug auf andere Institutionen ist die Anzahl der Betreuungskräfte pro Gruppe 

homogen (§4 KiTaG). Die maximale Gruppengröße variiert hingegen, angepasst 

an das Alter der Kinder, zwischen zwölf und fünfundzwanzig (§2 1.DVO-KiTaG), 

ebenso wie die räumlichen Mindestanforderungen (§1 1.DVO-KiTaG). Der durch-

schnittliche Personalschlüssel in dieser Kategorie liegt bei 1:7,5 in Niedersachsen, 

bundesdurchschnittlich nahezu identisch bei 1:7,6 (vgl. Tab.3) (Bock-Famulla und 

Große-Wöhrmann 2010). Zur Angabe des Schlüssels im Bereich der Kitas sind 

altersübergreifende Gruppen bis zum Schuleintritt berücksichtigt worden. 

 

Das KiTaG differenziert zudem zwischen eben ausgeführten Kindertagesstätten 

und besonders kleinen, meist eingruppigen Kitas aus Trägerschaft gemeinnütziger 

Vereine (z.B. Elterninitiativen) (§1, Abs.2 KiTaG). Kleine Kindertagesstätten unter-

liegen teils abweichenden Vorschriften (§3 1.DVO-KiTaG). Beispielsweise ist die 

Gruppengröße in diesem Bereich reduziert (ebenda). So darf eine Kindergruppe 

von Null- bis Sechsjährigen nicht größer als zehn sein (ebenda). Gruppen für 

Schülerinnen und Schüler ab sechs Jahren dürfen den Umfang von zwölf Kindern 

nicht überschreiten (ebenda).  

 

4.1.5 Kinderspielkreis 

Kinderspielkreise fallen nach KiTaG unter den Ausdruck sonstiger Betreuungsan-

gebote (§1, Abs.3 KiTaG). Sie bestehen im Allgemeinen aus einer maximal halb-
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tägig betreuten Gruppe von bis zu zwanzig Kindern, überwiegend im Alter von drei 

bis sechs (ebenda, §2 2. DVO-KiTaG). Mit anderen Einrichtungsformen vergleich-

bar, ist die Anwesenheit von zwei Fachkräfte je Spielkreisgruppe (§4 KiTaG) sowie 

eine Kinderbetreuung an mindestens zehn Wochenstunden (§2 2.DVO-KiTaG). 

Ein durchschnittlicher Personalschlüssel kann im Bereich der Kinderspielkreise 

nicht benannt werden. Die Anforderungen an die Örtlichkeit decken sich größten-

teils mit denen im Kindergarten (ebenda). So muss innerhalb der Räumlichkeiten 

jedem Kind zwei Quadratmeter Bodenfläche zur Verfügung stehen (ebenda). 

 

4.1.6 Tagespflege für Kinder 

Im Gegensatz zu institutionalisierten Betreuungseinrichtungen ist die Kategorie 

der Tagespflege für Kinder geprägt von Pflegepersonen in häuslicher Umgebung 

(§22, Abs.1 KJHG). Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Betreuung des Kindes im 

Haushalt der Sorgeberechtigten oder der Tagespflegeperson, besser bekannt als 

sogenannte Tagesmutter,3 stattfindet (ebenda). Allerdings benötigt die Tagesmut-

ter eine Pflegeerlaubnis, wenn sie das Kind außerhalb der meist elterlichen Woh-

nung entgeltlich für mehr als fünfzehn Wochenstunden betreuen möchte (§43 

KJHG). Ein weiterer Unterschied gegenüber Einrichtungen besteht im Wohnbe-

reich. Für die Betreuung von Tageskindern existiert keine definierte Mindestgröße 

des Wohnraums, in dem sich die Kinder aufhalten. 

 

In der Bundesrepublik Deutschland betreuen 36.383 Tagespflegepersonen 98.694 

Kinder (vgl. Tab.3) (destatis 2010, Lange und Lotte 2009). In Niedersachsen 

kümmern sich 3.579 Tagesmütter um 9.888 Kinder (vgl. Tab.3) (Bock-Famulla und 

Große-Wöhrmann 2010, destatis 2009). Im Rahmen der Tagespflege ist die Be-

treuung von Kindern aller Altersstufen denkbar (BMFSFJ 2002). Allerdings wird 

die Nachfrage (noch) primär vom Mangel an Krippenplätzen gesteuert, was be-

deutet, dass sich mehrheitlich Kinder unter drei Jahren in Obhut der Tagespflege-

rinnen befinden (Deutscher Bundestag 2009). 

 

In Bezug auf das KiTaG existiert eine landesspezifische Ausnahme bei der Ta-

gespflege. In Niedersachsen bleibt der Bereich der Kindertagespflege vom KiTaG 

                                            
3 Da die Mehrzahl der Tagespfleger weiblich ist sowie aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der gesamten Arbeit die 
weibliche Berufsbezeichnung der Tagesmutter bzw. Tagespflegerin gebraucht. 
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unangetastet (BMFSFJ 2002). Alle gesetzlichen Regelungen, welche hier Anwen-

dung finden, sind ausschließlich im KJHG fixiert (ebenda).  

 

4.2 Träger der Tageseinrichtungen für Kinder 

Zur Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe gehört die Bereitstellung von Förde-

rungsangeboten für Kinder in Tageseinrichtungen4 (BMFSFJ 2002). Diese Leis-

tungen werden vom sogenannten Träger, dem Verantwortlichen bzw. Eigentümer 

der Kindertagesstätte, wahrgenommen (ebenda). Als solcher ist er für seine Ein-

richtung im Gesamten zuständig, wie beispielsweise für Bau, Ausstattung, Betrieb 

und Betriebskosten, Festlegung der Elternbeträge, Personal sowie für die Einhal-

tung der gesetzlichen Vorschriften (ebenda). 

Klassifizieren lassen sich Einrichtungen privat-gewerblicher, öffentlicher sowie 

freier Trägerschaft5 (ebenda). Diese werden im Folgenden dargestellt. 

 

4.2.1 Privat-gewerbliche Träger  

Träger der Kategorie privat-gewerblich spielen in Deutschland bisher nur eine sehr 

untergeordnete Rolle (BMFSFJ 2002). Trotzdem sollen diese hier der Vollständig-

keit halber Berücksichtigung finden.  

Um Mitarbeiterinnen die Chance zu geben „die Arbeit im Betrieb und die Erzie-

hung ihrer Kinder besser zu koordinieren“ (BMFSFJ 2002, S.47), haben einige 

Arbeitgeber Tagesstätten für Kinder im Unternehmen eingerichtet.  

In Niedersachsen liegt der Anteil von Einrichtungen in privat-gewerblicher Träger-

schaft bei 0,3% und somit bundesweit an letzter Stelle (vgl. Tab.3) (destatis 2009). 

Der Anteil von privat-gewerblichen Trägern befindet sich bundesdurchschnittlich 

bei 1,4% (vgl. Tab.3) (ebenda). 

 

4.2.2 Öffentliche Träger 

Die durch das Jugendamt vertretenen öffentlichen Träger sind sowohl Städte als 

auch Gemeinden und Landkreise (BMFSFJ 2002). Übergeordnet wird die Be-

zeichnung der kommunalen Trägerschaft gebraucht.  

                                            
4 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die Bezeichnungen Kindertagesstätte (Kita), Tagesstätte sowie Tageseinrichtung 
für Kinder und Kindertageseinrichtung synonym für alle Betreuungsformen inklusive der Tagespflege verwendet. 
5 Dem Terminus Träger ist die Begrifflichkeit Trägerschaft gleichbedeutend.  
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In Niedersachsen liegt der Anteil von Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft mit 

32,3% unter dem Bundesdurchschnitt (34,5%) (vgl. Tab.3) (destatis 2009).  

 

Im März 2009 arbeiten in niedersächsischen Kindertageseinrichtungen mit kom-

munaler Trägerschaft 10.797 Personen, davon 7.037 ausgebildete Erzieherinnen 

(Zufall 2010a). Unberücksichtigt bleibt hier, wie viele Erzieherinnen einer Voll- 

oder Teilzeitbeschäftigung nachgehen (ebenda). Außerdem besteht die Möglich-

keit von Doppelnennungen, falls die Erzieherin in zwei unterschiedlichen Gruppen 

teilzeittätig ist (ebenda).  

 

4.2.3 Freie Träger 

In die Gruppe der freien Träger reihen sich nichtstaatliche Organisationen wie El-

terninitiativen, Kirchen, Vereine oder Wohlfahrtsverbände ein (BMFSFJ 2002). Alle 

Einrichtungen in freier-gemeinnütziger Trägerschaft sind auf Bundesebene in 

sechs Spitzenverbänden zusammengeschlossen (ebenda). 

Institutionen aus diesem Sektor nehmen nicht nur in Niedersachsen die höchste 

Quote bei Kitaträgern ein (vgl. Tab.3) (destatis 2009). So entspricht der Anteil frei-

er Träger in Niedersachsen 67,4%, in Bezug auf Gesamtdeutschland 65,5% (vgl. 

Tab.3) (ebenda).  

 

Die Summe aller Personen, welche im pädagogischen oder Verwaltungsbereich 

von Tageseinrichtungen für Kinder in freier-gemeinnütziger Trägerschaft beschäf-

tigt werden, liegt in Niedersachsen bei 25.278 Arbeitnehmerinnen (Zufall 2010a). 

 

4.3 Personal in Tageseinrichtungen für Kinder 

Um in Tageseinrichtungen für Kinder tätig zu sein, gibt es verschiedene Möglich-

keiten der beruflichen Qualifizierung. Zu dieser zählen unter anderem die Berufe 

der Heilpädagogin, Kindertagespflegerin, Sozialassistentin, Sozialpädagogin oder 

der Erzieherin.  

In Deutschland arbeiten 379.146, mehrheitlich teilzeitbeschäftigte, Personen in 

Tageseinrichtungen für Kinder, davon 272.777 ausgebildete Erzieherinnen (vgl. 

Tab.3) (Lange und Lotte 2009). Das Augenmerk der vorliegenden Bachelorarbeit 

soll sich ausschließlich auf die Gruppe der ausgebildeten Erzieherinnen beziehen.  
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4.3.1 Der Erzieherinnenberuf in Niedersachen 

Zu den Aufgaben einer Erzieherin zählen die „Betreuung, Bildung und Erziehung“ 

von Kindern und Jugendlichen (§22, Abs.2 KJHG). Als pädagogische Fachkräfte6 

in einer familienergänzenden Einrichtung tragen sie Verantwortung für die Atmo-

sphäre der Kita sowie für ihre pädagogische Arbeit (BMFSFJ 2002). Um diese 

Aufgaben qualitativ hochwertig erfüllen zu können, bedarf es einer fundierten Be-

rufsausbildung (ebenda).  

 

Die Ausbildung zur Erzieherin ist landesspezifisch geregelt. Voraussetzung für die 

Berufsausbildung zur Erzieherin in Niedersachsen ist ein Sekundarabschluss I 

(NDS MK 2009). Die gesamte Ausbildung dauert vier Jahre und beinhaltet Prakti-

ka, die durch die jeweiligen Fachschulen begleitet werden (Abb.1) (ebenda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Ausbildungsweg von Erzieherinnen in Niedersachsen (NDS MK 2009, S.1) 

 

Integriert ist in der Berufsausbildung eine zweijährige Ausbildung zur Sozialassis-

tentin, welche die Auszubildenden befähigt, als Zweitkraft in einer Gruppe tätig zu 

werden und den erweiterten Sekundarabschluss I zu erwerben (NDS MK 2009). 

Die zweite Hälfte der Ausbildung besteht aus dem Besuch einer sozialpädagogi-

                                            
6 Die Begrifflichkeit der pädagogischen Fachkräfte wird im weiteren Verlauf synonym für Erzieherinnen verwendet. 
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schen Fachschule, welche bei Erfolg mit der Fachhochschulreife sowie der Be-

rufsbezeichnung der Erzieherin abgeschlossen wird (ebenda).  

 

4.3.2 Personalsituation in Niedersachsen 

Im März 2009 sind in Niedersachsen insgesamt 36.075 Personen im pädagogi-

schen oder Verwaltungsbereich von Kindertageseinrichtungen tätig (vgl. Tab.3) 

(Zufall 2010a). Aus dieser Gruppe sind 24.231 Beschäftigte ausgebildete Erziehe-

rinnen (vgl. Tab.3) (ebenda). Knapp die Hälfte aller in Niedersachsen beschäftig-

ten Fachkräfte geht ihrer Tätigkeit mit einer Wochenarbeitszeit zwischen ei-

nundzwanzig und bis zu zweiunddreißig Stunden nach (vgl. Tab.3). Mehrheitlich 

(74,8%) sind die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen teilzeitbeschäftigt (vgl. 

Tab.3). 

 

Wie in allen, insbesondere westdeutschen Bundesländern, ist der Bedarf an pä-

dagogischem Fachpersonal auch in Niedersachsen erheblich (Bock-Famulla und 

Große-Wöhrmann 2010). Die Gründe hierfür werden im Folgenden erläutert. 

 

4.3.2.1 Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unt er drei Jahren  

Wie bereits im Vorfeld erwähnt, hat ab 2013 bundesweit jedes Kind einen Rechts-

anspruch auf einen Krippenplatz (KiFöG 2008). So ist auch in Niedersachsen der 

Ausbau von Betreuungsplätzen für 35% aller Kinder von einem bis drei Jahren 

prioritär (Bock-Famulla und Große-Wöhrmann 2010). Um dem Ziel gerecht zu 

werden, bedarf es einer Ausweitung in diesem Bereich um 25,8% bzw. um 48.000 

Plätze (ebenda). Bei einer empfohlenen Erzieher-Kind-Relation von 1:47 bedeutet 

das einen zusätzlichen Personalbedarf von 12.000 überwiegend teilzeitbeschäftig-

ten Erzieherinnen in Niedersachsen (Rauschenbach und Schilling 2009a).  

 

Westdeutschland hat insgesamt bis 2013 einen Personalbedarf von circa 50.000 

zusätzlichen Vollzeitkräften (ebenda). Nach Rauschenbach und Schilling (2009b) 

müssen die Ausbildungskapazitäten für den Erzieherinberuf erhöht werden, um 

den Bedarf decken zu können. Hierzu sind Systeme denkbar, welche die Attrakti-

                                            
7 Empfehlung der Bertelsmann Stiftung für den Kindergartenbereich (Bock-Famulla und Große-Wöhrmann 2010) 
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vität des Berufsbildes steigern und somit die Anzahl der tatsächlich in das Arbeits-

feld einmündenden Erzieherinnen erhöhen (ebenda). 

 
11,5 

4.3.2.2 Auswirkungen des demografischen Wandels 

Neben dem üblichen altersbedingten Ersatzbedarf von pädagogischen Fachkräf-

ten durch deren Übergang in die Rente sind als weitere Aspekte in Bezug auf feh-

lendes Personal, der demografische Wandel sowie das veränderte Verhalten beim 

Berufsausstieg zu nennen (Rauschenbach und Schilling 2009b).  

 

Der demografische Wandel impliziert, dass in der Bundesrepublik Deutschland 

immer weniger Kinder geboren werden (Statistische Ämter des Bundes und der 

Länder 2009). Demzufolge bedeutet eine verringerte Kinderzahl einen ebenso re-

duzierten Bedarf von Betreuungsplätzen und Erzieherinnen sowie Einrichtungen 

(Rauschenbach und Schilling 2009b). Jedoch hebt dieser den bereits beschriebe-

nen Mehrbedarf durch den Ausbau von Krippenplätzen lediglich teilweise auf 

(ebenda).  

Ein anderer Grund für den Bedarf an pädagogischen Fachkräften lässt sich aus 

den Konsequenzen des demografischen Wandels ableiten. Nach Heß und Buch-

holz (2009) kommt es in den nächsten Jahren zu einem gesteigerten Berufsaus-

stieg von Erzieherinnen aus Altersgründen, da diese Beschäftigtengeneration 

Westdeutschlands8 erstmals nicht mit der Gründung der eigenen Familie ihren 

Beruf aufgeben hat, sondern mehrheitlich in diesem alt geworden ist. Die Anpas-

sung der Ausbildungskapazitäten sind in Bezug auf den vermehrten Renteneintritt 

bislang unberücksichtigt geblieben (Rauschenbach und Schilling 2009b). 

Darüber hinaus ist es einem Teil der Erzieherinnen aus gesundheitlichen Gründen 

oftmals nicht möglich, den beruflichen Belastungen bis zum Eintritt in die reguläre 

Altersente standzuhalten (Heß und Buchholz 2009). 

 

Rauschenbach und Schilling (2009b) gehen, unter der Berücksichtigung der hier 

benannten Faktoren, in ihren Berechnungen von insgesamt 92.500 Fachkräften 

aus, welche in Westdeutschland bis zum Jahr 2014 benötigt werden.  

                                            
8 Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich auf den gesamten westdeutschen Bereich, da für Niedersachsen keine 
validen Zahlen zur Verfügung stehen. Von einer Übertragbarkeit auf das Bundesland ist hingegen auszugehen.  
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5. Rahmenbedingungen für die Gesundheit von Erziehe rinnen  

 

Während bisher auf die Kennzahlen der Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen 

einschließlich der problematischen Personalsituation Westdeutschlands einge-

gangen wurde, sollen jetzt die Rahmenbedingungen für die Erzieherinnengesund-

heit im Fokus dieser Arbeit stehen. 

 

5.1 Arbeits- und Gesundheitsschutz  

Dass der Träger verantwortlich für seine Mitarbeiterinnen und somit auch für deren 

Gesunderhaltung ist, wurde im Vorfeld ausgeführt (vgl. Kap.4.2). Im weiteren Ver-

lauf werden sowohl die rechtlichen Grundlagen als auch die unmittelbaren Ein-

griffsmöglichkeiten durch den Arbeitgeber genannt. 

 

5.1.1 Rechtliche Grundlagen für den Gesundheitsschu tz im Beruf 

Bereits Erwähnung gefunden haben das SGB VIII bzw. KJHG sowie das Landes-

gesetz KiTaG, die den Rahmen von Tageseinrichtungen für Kinder festlegen (vgl. 

Kap.4). In der Bundesrepublik Deutschland gibt es darüber hinaus eine Vielzahl 

von rechtlichen Grundlagen, welche den Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer be-

treffen (Thinschmidt et al. 2008a). Diese können sowohl als Gesetz und Verord-

nung in Erscheinung treten als auch in Form einer Norm, Regel, Richtlinie, Unfall-

verhütungsvorschrift oder den Regelungen eines Tarifvertrags (ebenda). 

 

Alle Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz unterliegen dem deutschen 

Arbeitsschutzrecht (Thinschmidt et al. 2008a). Dieses kann in vier Dimensionen 

eingeteilt werden (ebenda). Die ersten Kategorien, das Grundgesetz als oberste 

Ebene sowie Gesetze und Verordnungen als untergeordneter, zweiter Bereich, 

sind in Tabelle 4 zusammengefasst worden (ebenda). Gesetze auf Landesebene 

sind hierbei entsprechend hervorgehoben (Tab.4). 

 

In die dritte und somit den Gesetzen und Verordnungen unterstellte Ebene fallen 

die Tarifverträge und Unfallverhütungsvorschriften (Thinschmidt et al. 2008a). Ein 

aktuelles Beispiel für einen Tarifvertrag stammt aus dem Jahr 2009. GEW und 

ver.di setzen ihre Forderungen, mit in Kraft treten des Tarifabschlusses am 
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1.November 2009, erfolgreich um (ver.di 2009b). Der Tarifvertrag umfasst den 

individuellen „Anspruch auf die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, die 

Einrichtung einer betrieblichen Kommission und die Einrichtung eines Gesund-

heitszirkels“ (GEW 2009, S.3). Anwendung findet der Tarifvertrag in allen Kinder-

tagesstätten in kommunaler Trägerschaft (ver.di 2009b).  

 

Tab. 4: Gesetze und Verordnungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in Deutschland9 

Regelung Gesetz Verordnung 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchuG) X  

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)  X 

Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) X  

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) X  

Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)  X 

Biostoffverordnung (BioStoffV)  X 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) X  

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)  X 

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Niedersachsen (KiTaG)      

Infektionsschutzgesetz (IfSG) X  

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) X  

Lärm- und Vibrationsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV)  X 

Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV)  X 

Mutterschutzgesetz (MuSchG) X  

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheits-
dienst (NGÖGD)    

Sozialgesetzbuch V (SGB V) X  

Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) X  

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) X  

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) X  

 

Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-

cherung (DGUV) haben sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer ver-

pflichtenden Charakter (Thinschmidt et al. 2008a). Für Erzieherinnen in Nieder-

sachsen ist die UVV Kindertageseinrichtungen der Landesunfallkasse Niedersa-

                                            
9 Die Nennung der Gesetze und Verordnungen erfolgt aus Gründen der besseren Lesbarkeit in Kurztiteln. 
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chen (LUK NDS) gültig, wenn die Einrichtung sich in staatlicher Trägerschaft be-

findet. Bei Einrichtungen in freier oder privat-gewerblicher Trägerschaft gilt die 

UVV Kindertageseinrichtung der BGW. Die Unfallverhütungsvorschriften regeln 

primär die bauliche Ausstattung der Kita, um Gesundheitsgefahren und Unfälle zu 

vermeiden (LUK NDS 2007). 

 

Die vierte Dimension im Arbeitsschutzrecht bilden nach Thinschmidt et al. (2008a) 

Normen, Richtlinien und Regeln. DIN-Normen liegen in Tageseinrichtungen für 

Kinder zumeist im baulichen Bereich und haben dort das Ziel der Vereinheitli-

chung (Voigt und Walkenhaus 2006). Als weiterer, auch international gängiger 

Standard ist die ISO-Norm zu nennen (ebenda). Richtlinien für Kindertagesstätten 

existieren ebenfalls primär im Rahmen baulicher Art sowie im Bereich der Ausstat-

tung (Thinschmidt et al. 2008a). Die der UVV zugehörige Regel für Kindertages-

einrichtung enthält, neben Erläuterungen zur UVV, vor allem Hinweise und Emp-

fehlungen zur konkreten Umsetzung (DGUV 2009b). 

 

5.1.2 Eingriffsmöglichkeiten durch den Träger  

Der Verantwortliche bzw. Eigentümer der Kindertagesstätte ist, wie im Vorfeld 

ausgeführt, sowohl für sein Personal als auch für die Einhaltung der rechtlichen 

Vorschriften zuständig (vgl. Kap.4.2). Gleichermaßen ist der Arbeitgeber zur Er-

mittlung und Einschätzung des Belastungspotenzials seiner Einrichtung verpflich-

tet, eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und aus dieser ei-

genverantwortlich Maßnahmen in Bezug auf Prävention und Gesundheitsförde-

rung abzuleiten sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überprüfen (Thin-

schmidt et al. 2008a, §3 ArbSchuG). 

 

Während der vorherigen Ausführungen war bisher lediglich die Rede vom überbe-

trieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jedoch können verpflichtende Rege-

lungen einzelner Einrichtungen eine wesentliche Rolle spielen. So hat der Träger 

als Verantwortlicher die Möglichkeit differenziertere Reglementierungen für die 

Gesunderhaltung seiner Mitarbeiterinnen festzusetzen (Thinschmidt et al. 2008a). 

Diese Regeln können hausintern über sogenannte Dienstvereinbarungen erfolgen. 

Darüber hinaus kann sich der Träger um optimale Arbeitsverhältnisse bemühen 

(ebenda). 
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5.2 Institutionen und Organisationen 

Es gibt neben dem verantwortlichen Träger eine Fülle von Einrichtungen, die sich 

mit der Gesundheit von Erzieherinnen auseinandersetzen und unterschiedlichste 

Angebote zum Thema offerieren. In Tabelle 5 sind Institutionen und Organisatio-

nen zusammengefasst worden, welche für Erzieherinnengesundheit in Nieder-

sachsen von Bedeutung sind.  

 

5.3 Strukturen und Programmatiken von Prävention un d Gesundheitsförde-

rung in Niedersachsen 

Das Gesundheitswesen liegt weitgehend in der Zuständigkeit des Bundeslandes. 

Im Nachfolgenden wird deshalb auf landesspezifische Besonderheiten in Bezug 

auf Prävention und Gesundheitsförderung eingegangen. Für den Bereich der Kin-

dertageseinrichtungen werden als die bedeutsamsten Strukturen und Programma-

tiken in Niedersachsen die relevanten Gesundheitsziele sowie der Orientierungs-

plan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tagesein-

richtungen für Kinder erläutert (NDS MK 2005).  

 

5.3.1 Gesundheitsziele 

„Gesundheitsziele sind verbindliche Vereinbarungen der verantwortlichen Akteure 

im Gesundheitssystem, in deren Mittelpunkt […] die Gesundheit der Bevölkerung 

steht“ (GVG 2010, S.3).  

 

Diese Vereinbarungen existieren sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene 

(BMG 2010, BMG 2003). Zu den Zielen auf Bundesebene gehören unterschiedli-

che Themen für verschiedene Zielgruppen (BMG 2003). Als Schnittstelle zum 

Bundesland Niedersachsen kann das vierte Gesundheitsziel Gesund aufwachsen 

genannt werden (BMG 2010).  

 

In Niedersachsen liegt der Handlungsschwerpunkt der Gesundheitsziele aus-

schließlich im Segment der Kinder- und Jugendgesundheit, insbesondere in den 

Bereichen der Früherkennungsuntersuchungen, Adipositas-, Bewegungsmangel-, 

Unfall- sowie Tabakprävention (GVG 2007). Die drei Gesundheitsziele des Bun-

deslandes Niedersachsen sind in Tabelle 6 dargestellt. 
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Tab. 6: Gesundheitsziele in Niedersachsen (modifiziert nach NDS MS 2004, S.5) 

Nummer Gesundheitsziel 

Ziel 1 
Kinderunfälle werden reduziert: das Lebensumfeld von Kindern ist kindgerechter und 
weniger unfallträchtig gestaltet; die Bewegungskompetenz von Kindern ist gestärkt. 

Ziel 2 
Die Inanspruchnahme der U8, U9, J1 ist erhöht, insbesondere bei sozial benachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen. 

Ziel 3 
Der Tabakkonsum bei Kindern und Jugendlichen ist zurückgegangen, das Einstiegsal-
ter ist erhöht. 

 

Im Niedersächsischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) 

wird der Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit ebenfalls explizit aufgeführt. 

Eine Verknüpfung zu den Landesgesundheitszielen ist im NGöGD allerdings nicht 

benannt.  

 

Um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und ein gesun-

des Aufwachsen zu ermöglichen, bedarf es gesundheitsförderlichen Rahmenbe-

dingungen (BMG 2010). Zu diesen zählen auch die Strukturen von Prävention und 

Gesundheitsförderung innerhalb der Kita (LVGAFS 2010, Kliche et al. 2008).  

 

5.3.2 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung i m Elementarbereich nie-

dersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder 

Der niedersächsische Orientierungsplan dient als Empfehlung für Bildungsförde-

rung und Qualitätssicherung im Elementarbereich (NDS MK 2005). Bisher berück-

sichtigt sind im Orientierungsplan Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren (Bock-

Famulla und Große-Wöhrmann 2010).  

 

Als ein gesundheitsförderlicher Lernbereich wird im Orientierungsplan für Bildung 

und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für 

Kinder der Bereich Körper - Bewegung - Gesundheit aufgeführt (NDS MK 2005). 

In diesem Erfahrungsfeld sollen Kinder ihr positives Körperbewusstsein entwickeln 

und sich mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen (NDS MK 2005). Um 

dieses zu verwirklichen, wird es als Aufgabe der Erzieherinnen gesehen, in das 

bestehende Betreuungsangebot sowohl Gesundheits- und Bewegungs- als auch 

Entspannungseinheiten zu integrieren (ebenda). Weiterhin sollen pädagogische 
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Fachkräfte Schnittstellen zu gesundheitsbezogenen Bereichen wie Ernährung und 

Hygiene berücksichtigen (ebenda). 

Um die genannten Bildungsziele und Lernfelder angemessen einzubeziehen, 

müssen Erzieherinnen dazu befähigt und zusätzliche Personalressourcen vorge-

halten werden (Bock-Famulla und Große-Wöhrmann 2010). 
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6. Die gesundheitliche Situation von Erzieherinnen 

 

Im Theorieteil werden sowohl die Kennzahlen der Kinder- und Jugendhilfe in Nie-

dersachsen als auch die Rahmenbedingungen für die Erzieherinnengesundheit 

dargestellt. Die folgenden Ausführungen beziehen sich nun auf die gesundheitli-

che Situation der Berufsgruppe in Niedersachsen. 

 

Die gesundheitliche Situation von Erzieherinnen in Deutschland ist in den letzten 

Jahren mehrfach untersucht worden (Kliche et al. 2008, Thinschmidt et al. 2008a, 

Fuchs-Rechlin 2007, Kliche 2007, Eisenkolb et al. 2006, Rudow 2004a und 2004b, 

Dartsch 2001). Für Niedersachsen existiert bisher keine Erhebung zu dieser The-

matik. Allerdings sind die vorliegenden Untersuchungsergebnisse durchaus auf 

Niedersachsen übertragbar. Gründe hierfür sind die bundesweit vergleichbaren 

Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen durch die gemeinsame Gesetzesgrundlage 

des KJHGs. Zudem entspricht der niedersächsische Personalschlüssel nahezu 

dem Durchschnitt für die Erzieherinnen der Bundesrepublik Deutschland (vgl. 

Tab.3) (Bock-Famulla und Große-Wöhrmann 2010). Als weiteres Indiz ist zu nen-

nen, dass auch in Niedersachsen 2009 für bessere Arbeitsbedingungen ein-

schließlich eines zu etablierenden Gesundheitsschutzes für die Erzieherinnen in 

Kitas gestreikt wurde (Schulten und Bittler 2009). Die zwischen den Tarifpartnern 

getroffene Vereinbarung umfasst dahingehend den individuellen „Anspruch auf die 

Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, die Einrichtung einer betrieblichen 

Kommission und die Einrichtung eines Gesundheitszirkels“ (GEW 2009, S.3).  

 

Aufgrund der benannten Faktoren werden in der folgenden Darstellung valide Stu-

dien aus dem gesamten Bundesgebiet auf die gesundheitliche Situation nieder-

sächsischer Erzieherinnen übertragen. 

 

Neben den Belastungsfaktoren, einschließlich der komplexen Problem- und Hand-

lungsfelder, finden auch die Ressourcen der Berufsgruppe Betrachtung. Weiterhin 

werden Möglichkeiten der Prävention und Gesundheitsförderung zu den benann-

ten Feldern aufgezeigt. 
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6.1 Belastungsfaktoren und Beschwerden 

Die Anforderungen im Erzieherinnenberuf haben in den letzten Jahren zugenom-

men (Maasberg 2008). Gründe dafür sind nach Thinschmidt (2009) der gesell-

schaftliche Wandel im Rahmen steigender Bildungs- und Qualitätsstandards sowie 

die veränderten Bedingungen, unter denen Kinder aufwachsen. Neben der Zu-

nahme solcher Anforderungen sind Erzieherinnen einer Vielzahl von beruflichen 

Belastungsfaktoren und Stressoren ausgesetzt (LVGAFS 2010, Thinschmidt 2009, 

Kliche et al. 2008, Maasberg 2008, Fuchs-Rechlin 2007, Eisenkolb et al. 2006, 

Seibt et al. 2005, Rudow 2004b, Schad 2002, Dartsch 2001). Hierzu zählen unter 

anderem Lärm, eine ungünstige Körperhaltung durch nicht erwachsenengerechte 

Möblierung sowie schweres Heben und Tragen (ebenda).  

 

Erzieherinnen bemängeln primär fehlende personelle Ressourcen und den erheb-

lichen Zeitdruck, unter dem sie arbeiten (Maasberg 2008, Fuchs-Rechlin 2007, 

Rudow 2004b). Darüber hinaus erleben Erzieherinnen die unzureichenden Räum-

lichkeiten, die ungünstige Arbeitsorganisation, die zu großen Gruppen, fehlende 

Pausen, ihren niedrigen Berufsstatus bzw. ihr zu geringes Einkommen und Kon-

flikte mit den Eltern oder ihrem Träger als belastende Arbeitsbedingungen 

(LVGAFS 2010, Thinschmidt 2009, Fuchs-Rechlin 2007). Zudem wird die Arbeit 

mit verhaltensauffälligen Kindern als erheblicher Stressor empfunden (Stojke 

2009, Eisenkolb et al. 2006, Khan et al. 2005a). Charakteristisch für die Arbeitsbe-

lastung von Erzieherinnen ist infolgedessen die Komplexität der Stressoren, denen 

die Berufsgruppe ausgesetzt ist (Thinschmidt 2009). 

 

Abhängig von der Einrichtung, dem Beschäftigungsumfang (vgl. Tab.3), dem je-

weiligen Bewältigungspotenzial der Erzieherin und den vorhandenen Ressourcen 

(vgl. Kap.6.3) können Belastungsfaktoren in unterschiedlicher Ausprägung wahr-

genommen werden (Thinschmidt 2009). Ist die Beeinträchtigung durch die Stres-

soren zu groß und ein Ausgleich nicht möglich, hat das Folgen für die Gesundheit 

der Erzieherinnen (Kliche et al. 2008). So nennen Erzieherinnen in verschiedenen 

Untersuchungen meist gleiche Beschwerden im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 

(Kliche et al. 2008, Eisenkolb et al. 2006, Rudow 2005 und 2004b). Dazu zählen 

Schmerzen im Rücken, Nacken oder in den Schultern und Gelenken (ebenda). 

Zudem werden Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, leichte Er-
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müdbarkeit, Magenschmerzen, Schwindel, unregelmäßiger Herzschlag, Hitzewal-

lungen und Schweißausbrüche genannt (ebenda). Kliche et al. (2008) und Schad 

(2002) ergänzen den Bereich der gesundheitlichen Einschränkungen von Erziehe-

rinnen, aufgrund ihrer Tätigkeit, um ein erhöhtes Maß an Infektionsgefährdung. 

 

6.2 Problemfelder 

Die nachfolgend dargestellten Problem- bzw. Handlungsfelder lassen sich mit ei-

ner Ausnahme aus den gerade beschriebenen Belastungsfaktoren und Beschwer-

den von Erzieherinnen ableiten. Infolge der Zunahme von Arbeits- und Wegeunfäl-

len bei Personal in Kindertagesstätten in den letzten Jahren soll auch dieser Be-

reich Berücksichtigung finden (Stojke 2009). Zudem werden Beschwerden des 

Stütz- und Bewegungsapparates, Infektionskrankheiten, Belastungen durch Lärm 

und psychische Belastungen dargestellt. 

 

6.2.1 Arbeits- und Wegeunfälle bei Personal in Kind ertageseinrichtungen 

Arbeits- und Wegeunfälle existieren in jedem Beruf, je nach Gefahrengruppe in 

unterschiedlich starker Ausprägung (Seidel et al. 2007). Im Sinne der Gesetzli-

chen Unfallversicherung ist ein Arbeitsunfall ein Unfall „von Versicherten infolge 

einer den Versicherungsschutz […] begründeten Tätigkeit“ (§8 Abs.1 SGB VII). 

Somit ist der unmittelbare Weg zur Arbeit sowie nach Hause mit eingeschlossen 

und gesetzlich unfallversichert (§8 Abs.4 SGB VII). Meldepflichtig ist ein Arbeitsun-

fall, sobald aus diesem eine Arbeitsunfähigkeit über drei Tage resultiert (Stojke 

2009).  

 

Der Durchschnitt bei meldepflichtigen Arbeitsunfällen je 1.000 Vollarbeiter liegt 

2008 bei 26,8, im Bereich meldepflichtiger Wegeunfälle befindet sich der Bundes-

durchschnitt je 1.000 Versicherungsverhältnissen bei 4,23 (DGUV 2009a)10. Zwi-

schen den Wirtschaftszweigen lässt sich kein signifikanter Unterschied bei der 

Quote von Wegeunfällen feststellen (ebenda). Der in Deutschland am häufigsten 

von Arbeitsunfällen betroffene Wirtschaftszweig ist der Bereich Bau (67,32) 

(ebenda). Die Rubrik mit der geringsten Anzahl meldepflichtiger Unfälle je 1.000 

                                            
10 Die genannten Zahlen beziehen sich auf alle Unfallversicherungsträger der gewerblichen Wirtschaft sowie der öffentli-
chen Hand. 
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Vollarbeiter entfällt auf den Gesundheitsdienst (14,75) (ebenda). Diesem Bereich 

sind auch Erzieherinnen aus nicht-staatlichen Kindertageseinrichtungen zugeord-

net. Arbeitsunfälle von Erzieherinnen aus Einrichtungen in öffentlicher Träger-

schaft sind im Bereich der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand erfasst. 

In diesem liegt die Arbeitsunfallquote je 1.000 Vollarbeiter durchschnittlich bei 

20,87 (ebenda).  

 

Mit 17% sind Unfälle die dritthäufigste Ursache für diagnostizierte Erkrankungen 

von Kitapersonal (Seibt et al. 2005). Unterschiede in diesem Bereich befinden sich 

überwiegend in der Ursache des Arbeitsunfalls. Die Auslöser für Arbeitsunfälle bei 

Erzieherinnen liegen meist in der eigenen Person durch Klemmen, Quetschen, 

Stolpern oder Stürzen (Hergel 2010, Stojke 2009). Knapp 20% der Unfälle ereig-

nen sich bei der Handhabung verschiedener Gegenstände (Hergel 2010). Aller-

dings geschehen auch Unfälle aufgrund des Fehlverhaltens der betreuten Kinder. 

So werden Erzieherinnen beispielsweise von Gegenständen getroffen oder erlei-

den Bisswunden (Stojke 2009).  

 

Im Dezember 2009 meldet die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege (BGW)11 einen erneuten Anstieg der Unfallzahlen auf den bishe-

rigen Höchststand bei Personal in Kindertagesstätten12 in 2008 (Abb.2) (Stojke 

2009). Abbildung 2 zeigt die Progression der Arbeitsunfälle von BGW versicher-

tem Kitapersonal von 2004 bis 2008. Die Zunahme der Unfälle um gut 30% in die-

sem Zeitraum kann nur partiell durch die Steigerung der Beschäftigtenzahl (um 

16%) erklärt werden (ebenda).  

 

Der Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV) Hannover und die Landesun-

fallkasse Niedersachsen (LUK NDS)13 bestätigen diesen Befund (Abb.3). Im Be-

reich des Personals aus Kindertageseinrichtungen in staatlicher Trägerschaft 

nehmen die Unfälle von 2006 bis 2009 um knapp 20% zu (Abb.3) (Tietz 2010). 

 

                                            
11 Die BGW versichert, als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, bundesweit Personal in Kindertagesstätten aus freier 
und privat-gewerblicher Trägerschaft. 
12 Die Unfallzahlen der BGW beziehen sich auf Versicherte im gesamten Bundesgebiet und umfassen auch in Schulen 
tätiges Personal und ehrenamtliche Tätige sowie Teil- und Vollzeitbeschäftigte.  
13 Der GUV Hannover und die LUK NDS versichern, als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, niedersächsisches 
Personal in Kindertageseinrichtungen aus staatlicher Trägerschaft und ehrenamtlich tätige Personen.  
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Abb. 2: Arbeits- und Wegeunfälle der B
fahrtspflege von Beschäftigten aus 
gewerblicher Trägerschaft, einschließlich ehrenamtlich Tätiger 

 

Abb. 3: Arbeits- und Wegeunfälle des G
Landesunfallkasse Niedersachsen 
Trägerschaft, einschließlich ehrenamtlich Tätiger
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immer zu große Gruppen, mehr auffällige Kinder, Arbeitsverdichtung und Zeit-

mangel sowie einen enormen Dokumentationsaufwand in den Kindertagesstätten“.  

Bei den dargestellten Unfallzahlen ist jedoch zu beachten, dass nicht nur Erziehe-

rinnen, sondern auch alle sonstigen in Tageseinrichtungen für Kinder beschäftig-

ten Personen erfasst wurden (Hergel 2010, Tietz 2010, Stojke 2009). Eine diffe-

renziertere Erhebung zum Unfallgeschehen bei Erzieherinnen ist mit den derzeiti-

gen Erfassungssystemen der Unfallversicherungsträger nicht möglich. 

 

6.2.2 Belastungen des Stütz- und Bewegungsapparates  

Der Stütz- und Bewegungsapparat ist ein Organsystem, das aus dem Skelettsys-

tem und der Muskulatur besteht (Huch und Jürgens 2007). Zu den Funktionen des 

Stütz- und Bewegungsapparates gehört es, den Körper in seiner Form zu halten 

und trotzdem Bewegung zu ermöglichen. Dieses kann jedoch nicht gelingen, wenn 

der Körper kontinuierlichen Fehlbelastungen ausgesetzt ist. Als Folge entstehen 

Beschwerden wie Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Haltungsschäden 

oder Bandscheibenvorfälle.  

 

Bei Erzieherinnen ist der Stütz- und Bewegungsapparat durch die ungünstige Kör-

perhaltung aufgrund nicht erwachsenengerechter Möblierung sowie schwerem 

Heben und Tragen erheblich belastet (LVGAFS 2010, Thinschmidt 2009, Kliche et 

al. 2008, Maasberg 2008, Eisenkolb et al. 2006, Khan et al. 2005b, Rudow 2005, 

Seibt et al. 2005, Schad 2002). Insbesondere bei der Arbeit mit unterdreijährigen 

Kindern ist die körperliche Beanspruchung hoch und stellt Erzieherinnen, auch in 

Niedersachsen, vor neue Herausforderungen (Thinschmidt 2009).  

 

Durch die Betreuung immer jüngerer Kinder steigen vor allem die Belastungen 

durch das Tragen von Kindern, die noch nicht laufen können oder das permanente 

Heben von Krippenkindern auf den Wickeltisch (Thinschmidt et al. 2008a). Oft 

muss sich das pädagogische Personal im Krippenbereich zudem mit noch kleine-

rer Möblierung arrangieren als in Tageseinrichtungen für größere Kinder und Ju-

gendliche (ebenda). In dieser Zwangshaltung verweilen Erzieherinnen am Tag 

mehrere Stunden, um mit den Kindern auf Augenhöhe arbeiten zu können (Stojke 

2009). So beklagen Erzieherinnen primär Schmerzen im Rücken und Nacken, zu-

dem in den Schultern und Gelenken (LVGAFS 2010, Thinschmidt 2009, Kliche et 
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al. 2008, Eisenkolb et al. 2006, Khan et al. 2005b, Rudow 2005, Seibt et al. 2005, 

Schad 2002). 

 

In Deutschland fühlen sich nach Grau (2009) 11% aller ArbeitnehmerInnen wäh-

rend der Ausübung ihres Berufs körperlich belastet. Mehrheitlich (gut 6%) werden 

Belastungsfaktoren durch schwierige Körperhaltung oder Hantieren mit schweren 

Lasten genannt (ebenda). Über 6% der Erwerbstätigen14 in der Bundesrepublik 

Deutschland leiden unter arbeitsbedingten Gesundheitsbeschwerden (ebenda). 

Primär werden Rückenleiden (2,6%) sowie Beschwerden im Nacken, in den 

Schultern, Armen und Händen (1,6%) genannt. 

In den vorliegenden Untersuchungen zur Erzieherinnengesundheit liegen diese 

Beschwerden ebenfalls an erster Stelle. Jedoch geben nach Schad (2002) gut 

41% der befragten Erzieherinnen an, in den letzten zwölf Monaten an mehr als 

dreißig Tagen Schmerzen im Rücken gehabt zu haben. Nach Rudow (2005) sind 

es 55% der Befragten, bei denen Beschwerden während der Arbeit oder zu Hause 

auftreten und nach Khan et al. (2005b) 62% der Erzieherinnen, die aktuell sowohl 

Rücken- als auch Nackenschmerzen verzeichnen. Zusammenfassend kann folg-

lich festgestellt werden, dass die Berufsgruppe der Erzieherin überdurchschnittlich 

oft angibt an Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparats zu leiden. Dem-

entsprechend sind die vergleichsweise hohen Ausfallzeiten der Erzieherinnen, 

welche zu 40% auf Muskel- und Skeletterkrankungen beruhen (Khan 2006b, Buch 

und Frieling 2002, Schad 2002).  

 

Pädagogisches Personal in Kitas leidet verhältnismäßig oft an den Folgen der 

Fehlbelastungen des Stütz- und Bewegungsapparates (Thinschmidt et al. 2008a). 

Als gesundheitliche Auswirkung der beruflichen Tätigkeit können bandscheiben-

bedingte Erkrankungen der Wirbelsäule generell als Berufskrankheit anerkannt 

werden (Seidel et al. 2007). Allerdings gelten für eine Anerkennung besondere 

Voraussetzungen, welche der Erzieherinnenberuf in der Regel nicht erfüllt (Thin-

schmidt et al. 2008a). Im Jahr 2009 wurden von der BGW bundesweit ei-

nundzwanzig Wirbelsäulenerkrankungen bei Personal in Kitas als Berufskrankheit 

anerkannt (Hergel 2010). Lediglich in einem Fall bezieht sich die Anerkennung 

tatsächlich auf eine Erzieherin (Hartmann 2010). 

                                            
14 Befragt wurde die subjektive Einschätzung. 
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6.2.3 Infektionskrankheiten 

Erkrankungen durch Infektionen entstehen, wenn das Immunsystem eingedrunge-

ne Mikroorganismen nicht ausreichend abwehren kann (Huch und Jürgens 2007). 

Unterschieden werden primär virale und bakterielle Infektionen. Zu Krankheiten, 

die von Viren ausgelöst werden gehören unter anderem Aids und Hepatitis, Erkäl-

tungskrankheiten, Herpes, Masern, Mumps, Noroviren, Poliomyelitis, Röteln, 

Scharlach sowie Windpocken. Im Bereich der bakteriellen Infektionen können Er-

krankungen wie Borreliose, Diphterie, Keuchhusten, Lungenentzündung, Salmo-

nellose, Tetanus und Tuberkulose genannt werden. Eine Übertragung der Erreger 

erfolgt größtenteils durch Tröpfchen- und Schmierinfektionen. 

 

In der Kita ist die Komplexität von Infektionserkrankungen groß (ver.di 2009b, 

Thinschmidt et al. 2008a). Neben Erregern sogenannter Kinderkrankheiten wie 

Masern, Mumps, Röteln, Scharlach und Windpocken sind Erzieherinnen immer 

wieder Herpes- oder Noroviren ausgesetzt sowie von erkälteten Kindern umgeben 

(Thinschmidt et al. 2008a). Infektionen durch Hepatitis A-, Hepatitis B- oder HI-

Viren sind in Tageseinrichtungen für Kinder ebenfalls nicht auszuschließen (Schad 

2002). Durch den intensiven Kontakt zwischen Betreuungskräften und Kindern ist 

die Ansteckungsgefahr für die Erzieherinnen entsprechend hoch (Thinschmidt et 

al. 2008a). Insbesondere beim Wickeln von Kindern oder bei der Versorgung klei-

nerer Wunden, ohne Handschuhe oder entsprechende Schutzmaßnahmen, set-

zen sich Erzieherinnen gesundheitlichen Risiken aus (Stojke 2009, Thinschmidt et 

al. 2008a).  

 

Während sich beim Kontakt mit Körperflüssigkeiten alle Betreuungskräfte in die 

Gefahr begeben, sich mit schwerwiegendsten Erkrankungen wie Aids oder Hepati-

tis zu infizieren, spielen bei schwangeren Erzieherinnen zusätzliche Infektionen 

eine wesentliche Rolle für die Gesundheit des ungeborenen Kindes (Thinschmidt 

et al. 2008a). Hierzu zählen in erster Linie Infektionserkrankungen durch den Her-

pes- sowie den Röteln-Virus (ebenda, Huch und Jürgens 2007). 

 

Eine weitere Gruppe mit besonderer Infektionsgefährdung besteht aus nicht oder 

nicht ausreichend geimpften Betreuungskräften (Thinschmidt et al. 2008a). Wäh-

rend gegen Erkrankungen wie Poliomyelitis und Tetanus meist ein durchgängiger 
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Impfschutz besteht, ist die Immunität gegen Hepatitis A und B, Masern, Mumps, 

Röteln sowie Windpocken oft unzureichend (Schad 2002). Die Erzieherinnen ohne 

angemessenen Impfschutz liefern sich vor allem im Bereich der sogenannten Kin-

derkrankheiten einer zusätzlichen Gefahr aus, da solche Infekte bei Erwachsenen 

in der Regel einen schwereren Verlauf nehmen und die Komplikationshäufigkeit 

weitaus höher liegt als bei Kindern (Thinschmidt et al. 2008a).  

 

Zahlen zum vermehrten Auftritt von Infektionskrankheiten bei Erzieherinnen im 

Vergleich zu anderen Berufszweigen liegen nicht vor. In der überwiegenden Zahl 

von Untersuchungen zur Erzieherinnengesundheit zählen Infektionen nicht zu den 

häufigsten Erkrankungen bzw. Beschwerden der Berufsgruppe (Eisenkolb et al. 

2006, Rudow 2005, Seibt et al. 2005). Kliche et al. (2008) kommen in ihrer Unter-

suchung zu dem Ergebnis, dass 8,1% der befragten Erzieherinnen angeben unter 

Infektionen und Erkältungen zu leiden. Verschiedene Autoren berichten hingegen 

über ein erhöhtes Maß an Infektionsgefährdung für Erzieherinnen auf Basis der 

bereits ausgeführten Problemlagen (Stojke 2009, ver.di 2009b, Thinschmidt et al. 

2008a, Khan 2005, Schad 2002). 

 

Im Jahr 2008 wurden in Deutschland 832 Berufskrankheiten aufgrund von Infekti-

onserregern, Parasiten und Tropenkrankheiten anerkannt (DGUV 2009a). Berufs-

krankheiten durch Infektionserreger werden als solche anerkannt, wenn Versicher-

te mit einer besonderen Infektionsgefahr konfrontiert waren (Thinschmidt et al. 

2008a). Es existieren jedoch keine validen Zahlen, die bei Erzieherinnen auf eine 

Infektionsgefährdung im besonderen Maße schließen lassen (ebenda). Im Jahr 

2009 gingen bei der BGW einunddreißig Verdachtsanzeigen auf eine meldepflicht-

ige Berufskrankheit aus Tageseinrichtungen für Kinder, aufgrund von Infektionser-

regern, Parasiten und Tropenkrankheiten, ein (Hergel 2010). Gleichzeitig wurden 

2009 zwölf Berufskrankheiten bei Erzieherinnen anerkannt, wovon fünf auf Infekti-

onskrankheiten und sieben vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten 

zurückzuführen waren (Hartmann 2010).  

 

6.2.4 Belastungen durch Lärm 

Lärm wird als unerwünschtes Geräusch und hörbarer Schall definiert, der zu Be-

lästigungen oder Gesundheitsstörungen führt (Schad 2002). Die subjektiv als 
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Lärm bewerteten Geräusche sind unter anderem abhängig vom Schalldruckpegel 

und der Frequenz (Huch und Jürgens 2007). Gemessen und bewertet wird der 

Schalldruck in Dezibel (dBA). Als gehörschädigend wird Lärm ab einer langan-

dauernden Exposition über 85dBA eingestuft. Eine Gehörschädigung bei Werten 

unter 85dBA gilt als unwahrscheinlich, bei unter 80dBA als ausgeschlossen 

(Schad 2002). 

 

Nach Huch und Jürgens (2007) ist Lärm die am massivsten wahrgenommene 

Umweltbeeinträchtigung. Demzufolge sind die gesundheitlichen Auswirkungen von 

Lärm komplex. Diese reichen bereits bei geringer Lärmexposition von einem ver-

minderten Konzentrationsvermögen bis hin zu psychischen Belastungen und phy-

siologischen Reaktionen wie Bluthochdruck, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Ner-

vosität, Schädigungen des Herz-Kreislauf-Systems sowie Schlaf- und Ver-

dauungsstörungen (Eysel-Gosepath et al. 2010, ver.di 2009b, Wittig-Goetz 2009, 

Bucher 2008, Thinschmidt et al. 2008a, von Krause et al. 2005, Schad 2002). Wei-

terhin kann Lärm direkt Schädigungen des Hörvermögens, wie beispielsweise 

akustische Traumata, Hörstürze, Schwerhörigkeit oder Tinnitus, verursachen 

(ebenda). 

 

Erzieherinnen sind im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Lärm konfrontiert (Eysel-

Gosepath et al. 2010, ver.di 2009b, Wittig-Goetz 2009, Bucher 2008, Thinschmidt 

et al. 2008a, von Krause et al. 2005, Schad 2002). Wenn Kinder zusammen spie-

len und toben, bedeutet dieses gleichermaßen einen erhöhten Geräuschpegel 

(Thinschmidt et al. 2008a). Insbesondere bei hohen Gruppenstärken nimmt die 

Lärmexposition zu (ebenda). In Tageseinrichtungen für Kinder werden neben dem 

Schalldruckpegel auch den sogenannten Nachhallzeiten besondere Bedeutung 

zugeschrieben (ebenda). Wenn diese zu lang sind, kommt es zu einer Erhöhung 

des Hintergrundgeräuschpegels (Klatte 2006). 

 

In Deutschland arbeiten zwischen vier und fünf Millionen Menschen unter einem 

Beurteilungspegel von mehr als 85dBA (Seidel et al. 2007). Insgesamt 10% aller 

erwerbstätigen Frauen sind im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit Lärm kon-

frontiert (ebenda). Nach Grau (2009) fühlen sich 11% aller Berufstätigen bei der 
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Arbeit körperlich belastet. Als zweithäufigster Belastungsfaktor (gut 2%) wird der 

Bereich Lärm und Vibration benannt (ebenda).  

Nach Fuchs-Rechlin (2007) ist Lärm der primäre Belastungsfaktor für Erzieherin-

nen in Kitas. Der hohe Geräuschpegel ist der einzige Stressor, welcher isoliert als 

stark bewertet wird (Khan 2006b). Nach Untersuchungen von Buch und Frieling 

(2002) sind Erzieherinnen mehrheitlich mit Lärmwerten über 80dBA, zu einem 

Drittel mit temporären Werten über 85dBA und in Einzelfällen mit über 100dBA 

konfrontiert. Nach Rudow (2005) schätzen 32% der Erzieherinnen den berufsbe-

dingten Lärm als starken oder sehr starken Belastungsfaktor ein. Nach Seibt et al. 

(2005) geben 82% der Erzieherinnen an, sich durch den Stressor Lärm belastet zu 

fühlen.  

 

Lärmschwerhörigkeit ist mit 40% die am häufigsten anerkannte Berufskrankheit 

(Seidel et al. 2007). Abhängig ist die Anerkennung der Schwerhörigkeit, aufgrund 

der beruflichen Tätigkeit, vom sogenannten Beurteilungspegel (ebenda). Dieser 

berücksichtigt zum einen die Dauer der Einwirkung, zum anderen die Intensität 

des Schalldrucks (ebenda). Zur Anerkennung einer Berufskrankheit bedarf es ei-

nes Beurteilungspegels mit einer täglichen Lärmexposition von mehr als 85dBA 

und länger als acht Stunden15 (ebenda).  

Für den Erzieherinnenberuf existieren keine gesetzlichen Richtwerte für den zu-

lässigen Schallpegel während der Tätigkeit, da geltende Regelungen lediglich 

technisch beeinflussbare Maschinen und Geräte berücksichtigen (Schad 2002). 

Die Belastungen durch Lärm im Erzieherinnenalltag sind zudem nicht konstant 

und erreichen lediglich temporär Werte über 85dBA (BGW et al. 2007). Demnach 

wird eine Erkrankung an Lärmschwerhörigkeit sowie eine Anerkennung zur Be-

rufskrankheit ausgeschlossen (ebenda).  

 

6.2.5 Psychische Belastungen 

Der Begriff Stress beschreibt die unspezifische Reaktion des Körpers auf jede An-

forderung, die an ihn gestellt wird (Zimbardo und Gerrig 2004). Stressoren sind 

hingegen stresserzeugende, psychische Belastungen (ebenda). Die individuelle 

Auswirkung solch situativer Belastungen wird, unter Berücksichtigung der jeweili-

                                            
15 Weitere Beurteilungspegel zur Anerkennung von Lärmschwerhörigkeit als Berufskrankheit liegen bei einer täglichen 
Exposition von über 88dBA und mehr als vier Stunden oder bei über 91dBA und mehr als zwei Stunden. 
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gen Bewältigungsstrategien, als psychische Beanspruchung bezeichnet (ebenda). 

Aus dieser Beanspruchung kann sowohl eine positive Herausforderung als auch 

eine negativ hemmende Wirkung resultieren (Huch und Jürgens 2007). Zum Prob-

lem wird Stress erst dann, wenn der Mensch durch wiederholende, lang anhalten-

de oder häufig auftretende Belastungen nicht mehr in der Lage ist, seinen Zu-

stand, sein Verhalten und seine Leistungsfähigkeit zu stabilisieren (ebenda). Fol-

gen andauernder Fehlbelastungen können unter anderem Erschöpfungszustände 

sowie psychosomatische Erkrankungen sein (Zimbardo und Gerrig 2004). Psychi-

sche Arbeitsbelastungen können ihre Wirkung somit in zweifacher Hinsicht entfal-

ten: Zum einen werden die Stressoren als einschränkende Belastung erlebt, zum 

anderen sind sie Risikofaktor für mögliche Folgeerkrankungen, wie beispielsweise 

für das Burn-Out-Syndrom (Schad 2002). Unter diesem versteht man ein Syn-

drom, welches mit emotionaler Erschöpfung, Depersonalisation und vermindertem 

persönlichen Engagement einhergeht (Zimbardo und Gerrig 2004). 

 

Durch die Zunahme der vielfältigen Arbeitsanforderungen im Erzieherinnenberuf 

sind auch die beruflichen Belastungsfaktoren gestiegen (LVGAFS 2010, Thin-

schmidt 2009, Maasberg 2008, Kliche 2007). Zwar ist die Komplexität der Stresso-

ren und die damit in Verbindung stehende Arbeitsbelastung charakteristisch für 

das Berufsfeld (Thinschmidt 2009), jedoch nennen Erzieherinnen in verschiede-

nen Untersuchungen meist gleiche, oft stressbedingte Beschwerden im Zusam-

menhang mit ihrer Tätigkeit (Kliche et al. 2008, Eisenkolb et al. 2006, Rudow 2005 

und 2004b). Hierzu zählen verschiedene psychosomatische Beschwerden wie 

Kopf-, Nacken-, Rücken- oder Schulterschmerzen, aber auch Schlafstörungen, 

Müdigkeit, Erschöpfung oder Konzentrationsbeschwerden sowie Schwindel, ein 

unregelmäßiger Herzschlag, Hitzewallungen und Schweißausbrüche oder Magen-

schmerzen (Kliche et al. 2008, Rudow 2005, Seibt et al. 2005). Nach Stojke (2009) 

besteht zudem eine Korrelation zwischen der Zunahme von Arbeits- und Wegeun-

fällen bei Personal in Kindertageseinrichtungen und der Überlastung von Erziehe-

rinnen (vgl. Kap.6.2.1). Den Zusammenhang von psychosozialen Arbeitsbelastun-

gen und einem gesteigerten Unfallgeschehen sowie einer erhöhten Arbeitsunfä-

higkeit beschreiben auch Bödeker et al. (2002). 
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In Deutschland leiden nach Grau (2009) 6,3% aller Erwerbstätigen unter arbeits-

bedingten Gesundheitsbeschwerden. Während mehrheitlich (2,6%) über Be-

schwerden des Stütz- und Bewegungsapparates geklagt wird, geben 0,6% der 

Befragten an, aufgrund von Stress an Gesundheitsbeschwerden sowie psychi-

schen Erkrankungen zu leiden. Weiterhin berichtet jeder Achte (12,3%) bei der 

Arbeit psychischen Belastungen ausgesetzt zu sein, die sich negativ auf das 

Wohlbefinden und damit auf die Arbeitsfähigkeit auswirken (Grau 2009). Als domi-

nierende Belastungsfaktoren (11,2%) werden der Zeitdruck und die Arbeitsüber-

lastung benannt.  

Erzieherinnen erleben, neben dem hohen Geräuschpegel, vor allem den erhebli-

chen Zeitdruck und fehlende personelle Ressourcen als primären Stressor im 

Rahmen ihrer Tätigkeit (Fuchs-Rechlin 2007). Nach Rudow (2005) geben über 

60% der befragten Erzieherinnen an, bei der Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben unter 

Zeitdruck zu stehen, jede Zweite bemängelt den unzureichenden Personalschlüs-

sel. Zudem fühlen sich circa 80% der Erzieherinnen aufgrund der Aufgabenkom-

plexität belastet (ebenda). Als ebenfalls wesentlicher Belastungsfaktor wird die zu 

hohe Gruppenstärke (76,1%) wahrgenommen (ebenda). Außerdem erleben Erzie-

herinnen die fehlende Zeit für die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Ar-

beit (72,9%) und die mangelnden Rückzugs- bzw. Erholungsmöglichkeiten 

(66,8%) als Stressor. Darüber hinaus schätzen die Befragten die Räumlichkeiten, 

ihren niedrigen Berufsstatus bzw. ihr zu geringes Einkommen, die Arbeit mit ver-

haltensauffälligen Kindern und Konflikte mit den Eltern oder ihrem Träger als be-

lastende Arbeitsbedingungen ein (LVGAFS 2010, Stojke 2009, Thinschmidt 2009, 

Fuchs-Rechlin 2007, Eisenkolb et al. 2006, Khan et al. 2005a).  

 

Als Folge der erheblichen Arbeitsbelastung wird in der Fachliteratur eine erhöhte 

Anzahl von Erzieherinnen mit Burn-Out-Symptomatik diskutiert (Thinschmidt et al. 

2008b, Eisenkolb et al. 2006, Rudow 2005, Seibt et al. 2005, Rudow 2004a und 

2004b, Buch und Frieling 2001).  

Eisenkolb et al. (2006) erheben mittels standardisiertem Verfahren zum Arbeitsbe-

zogenen Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM-Fragebogen) nach Schaar-

schmidt und Fischer (1998), dass 73% der Erzieherinnen dem Risikotyp Resigna-

tion bzw. Burn-Out zuzuordnen sind. Nach Buch und Frieling (2001) sind es 27,6% 

der Erzieherinnen und 47,4% Leiterinnen, welche unter den genannten Typus fal-
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len. Thinschmidt et al. (2008b) können bei 15% der befragten Erzieherinnen 

Symptome des Burn-Out-Syndroms erfassen. Das Gefühl, erschöpft oder ausge-

brannt zu sein, erleben nach Rudow (2005) ungefähr 6 bis 7% der befragten Er-

zieherinnen. Seibt et al. (2005) geben an, keine Erzieherin mit vollständiger Burn-

Out-Symptomatik vorgefunden zu haben, jedoch weisen 14% der Befragten ein-

zelne Symptome des Burn-Out-Syndroms auf. Ähnliche Ergebnisse spiegeln sich 

in Rudows (2004a und 2004b) Untersuchung zur Erzieherinnengesundheit wider. 

So sind 10% der Erzieherinnen emotional erschöpft oder ausgebrannt, bei circa 

8% zeigt sich eine verminderte Leistungsfähigkeit und circa 17% haben Probleme 

bei der Emotionsarbeit (ebenda). Unauffällig bleibt hingegen der Bereich der De-

personalisation (ebenda).  

Zusammenfassend kann demzufolge festgehalten werden, dass sich Erzieherin-

nen zwar überdurchschnittlich belastet fühlen, eine vollständige Burn-Out-

Symptomatik in den benannten Untersuchungen jedoch nur vereinzelt erfasst 

worden ist (Thinschmidt et al. 2008b).  

 

Es gibt eine Vielzahl von Berufsgruppen, die erheblichen psychischen Arbeitsbe-

lastungen ausgesetzt sind. Allerdings existiert in Deutschland keine anerkannte 

Berufskrankheit aufgrund von psychischen Belastungen.  

 

6.3 Ressourcen 

Neben den komplexen Belastungsfaktoren und Problemfeldern beinhaltet das Be-

rufsbild der Erzieherin auch eine Vielzahl von Ressourcen. Diese Ressourcen för-

dern sowohl die Zufriedenheit als auch das Wohlbefinden in Bezug auf die berufli-

che Tätigkeit (Fuchs und Trischler 2008). Nach Khan (2006a) identifizieren sich 

Erzieherinnen im hohen Maße mit ihrem Beruf. Demzufolge ist die Zufriedenheit 

mit dem Beruf sowie mit der Tätigkeit bei Erzieherinnen hoch ausgeprägt (Rudow 

2004a). 

 

Untersuchungen zur Erfassung gesundheitlicher Ressourcen von Erzieherinnen 

kommen überwiegend zum gleichen Resultat (Thinschmidt et al. 2008b, Fuchs-

Rechlin 2007, Khan 2006a, Rudow 2004a). So kann zusammenfassend festge-

stellt werden, dass Erzieherinnen auch im Bereich ihrer beruflichen Ressourcen 

überdurchschnittlich zufrieden sind (ebenda). Die Arbeit mit Kindern gilt für Erzie-
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herinnen als wichtigste Motivation, ihrer Tätigkeit nachzugehen (Fuchs und Tri-

schler 2008, Fuchs-Rechlin 2007, Eisenkolb et al. 2006, Khan 2006b). Darüber 

hinaus benennen Erzieherinnen vor allem die Vielseitigkeit der Arbeit und den 

Abwechslungsreichtum als bedeutungsvolle Ressource (Tab.7) (ebenda). In Ta-

belle 7 sind dazu verschiedene Ressourcen von Erzieherinnen nach deren Zufrie-

denheit kategorisch dargestellt. Besonders deutlich wird dabei, dass die pädago-

gischen Fachkräfte die Möglichkeit der Partizipation, durch gegebene Handlungs-

spielräume und die Chance zur Mitsprache, als hoch einschätzen (Fuchs-Rechlin 

2007). Die soziale Unterstützung wird ebenfalls mehrheitlich als positiv beurteilt 

(ebenda). 

 

Tab. 7: Ressourcen von Erzieherinnen nach dem Grad der Zufriedenheit (modifiziert nach Fuchs-
Rechlin 2007, S.42) 

Ressource  Unzufrieden 
Teilweise 
zufrieden 

Zufrieden 

Vielseitigkeit der Arbeit (prozentual)  

Neues dazulernen 8,1% 43,0% 48,9% 

Einsatz von Wissen und Können 4,9% 20,0% 75,0% 

Handlungsspielräume (prozentual)  

Arbeit selbständig planen 6,0% 25,0% 69,0% 

Einfluss auf Zuteilung der Arbeit 15,4% 32,1% 52,5% 

Soziale Unterstützung (prozentual)  

Verlass auf Kolleginnen 5,6% 17,4% 77,0% 

Verlass auf Leiterin 14,7% 17,0% 68,3% 

Zusammenhalt in der Einrichtung 9,9% 26,1% 63,9% 

Information und Mitsprache (prozentual)  

Leitung berücksichtigt Ideen und Vorschläge 9,5% 23,0% 67,5% 

Mitarbeiter werden ausreichend informiert 10,2% 20,6% 69,2% 

 

Nach Rudow (2004a) bewerten Erzieherinnen ihren Beruf als ganzheitlich. Zudem 

schreiben sie ihrer beruflichen Tätigkeit einen erheblichen Sinngehalt zu (Fuchs 

und Trischler 2008). Folglich sehen 98% der pädagogischen Fachkräfte in ihre 

Arbeit einen erheblichen gesellschaftlichen Nutzen (ebenda). 

 

Fuchs-Rechlin (2007) sieht die vorhandenen Ressourcen der Erzieherinnen in en-

ger Korrelation zu den Auswirkungen der Arbeitsbelastung. Die Auswirkungen der 

dargestellten Ressourcen werden als stressmindernd und leistungssteigernd be-
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schrieben (Khan 2006b). Um die negativen Arbeitsbelastungen möglichst gering 

zu halten bzw. die Folgen positiv zu beeinflussen, bedarf es einer Stärkung sowie 

einer Ausweitung der vorhandenen Ressourcen (Schad 2002). 

6.4 Prävention und Gesundheitsförderung für Erziehe rinnen 

Der Stellenwert von Kinder- und Jugendgesundheit in Niedersachen ist bereits mit 

der Beschreibung der Strukturen und Programmatiken von Prävention und Ge-

sundheitsförderung im Bundesland deutlich geworden (vgl. Kap.5.3). Ein gesun-

des Aufwachsen für Kinder ist jedoch nur mit gesundheitsförderlichen Rahmenbe-

dingungen möglich, ebenso wie gesundes Arbeiten in der Kita für Erzieherinnen 

(LVGAFS 2010). Darüber hinaus kann eine qualitativ hochwertige Kinderbetreu-

ung nur dann gewährleistet werden, wenn diese durch gesunde, leistungsfähige 

und zufriedene Fachkräfte ausgeführt wird (Thinschmidt et al. 2008b). Aus diesem 

Grund muss die Gesundheit der Erzieherinnen nicht nur erhalten, sondern auch 

gefördert werden (ebenda). 

 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) formuliert in den Emp-

fehlungen zur Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten zudem, dass „Erziehe-

rinnen und Erzieher befähigt werden [sollten], eine persönliche gesundheitsför-

dernde Haltung zu praktizieren“ (Franzkowiak 2002, S.192). Die pädagogischen 

Fachkräfte sollen so als Vorbilder sowohl für die Kinder als auch für die Eltern fun-

gieren (Khan 2006b). Diese Vorbildfunktion können Erzieherinnen allerdings nur 

wahrnehmen, wenn sie zur Ausübung einer gesundheitsförderlichen Haltung be-

fähigt werden und die Arbeitsverhältnisse der Berufsgruppe diese Haltung unter-

stützen (ebenda). 

 

Wie bereits erwähnt, profitieren Erzieherinnen hinsichtlich ihrer Beschäftigungszu-

friedenheit von komplexen Ressourcen (vgl. Kap.6.3). Um diesen Effekt zu ver-

stärken sowie die Qualität der Arbeitssituation zu optimieren, bedarf es nach Aus-

sage der Erzieherinnen prioritär mehr Vorbereitungszeit (65,2%) und Personal 

(65,1%), regelmäßige Supervision (37,0%), Ruhezonen für Kinder (33,1%) und 

Pausenräume für Mitarbeiterinnen (17,7%), mehr Fortbildungen (31,6%), erwach-

senengerechte Möblierung (28,0%) sowie eine bessere Materialienausstattung 

(25,7%) (Fuchs-Rechlin 2007).  
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Die benannten Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation umfassen 

überwiegend die Verhältnisse, unter denen Erzieherinnen arbeiten. In Tabelle 8 

sollen ergänzend dazu auch Angebote aus dem Bereich der Verhaltensprävention 

betrachtet und entsprechend gekennzeichnet werden. Neben präventiven Maß-

nahmen, die ausschließlich darauf abzielen, Belastungen zu reduzieren, existieren 

auch gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Ressourcenstärkung der Erzieherin-

nen. Die Gesamtheit aller Maßnahmen ist nach Problemfeldern zusammengestellt 

worden (Tab.8). Darüber hinaus enthält die Tabelle weitere, feldübergreifende Of-

ferten, so dass die Möglichkeit besteht die Ausarbeitung in allen niedersächsi-

schen Tageseinrichtungen für Kinder als komplexen Maßnahmenkatalog in Bezug 

auf Prävention und Gesundheitsförderung für Erzieherinnen zu nutzen und indivi-

duell umzusetzen. 

 

Mit einer Ausnahme, dem Image des Berufsstandes, liegen die aufgezählten 

Maßnahmen in der Zuständigkeit des jeweiligen Trägers oder bei den Erzieherin-

nen selbst. Der Arbeitgeber ist dabei verpflichtet, alle Maßnahmen zur Verhütung 

von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließ-

lich Maßnahmen der menschengerechten Arbeitsgestaltung festzulegen, anzu-

passen sowie auf deren Wirksamkeit zu überprüfen (vgl. Kap.5.1) (§3, Abs.1 

ArbSchuG). Die Beschäftigten verpflichten sich hingegen, „nach ihren Möglichkei-

ten […] für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen“ (§15, 

Abs.1 ArbSchuG). Dennoch sind präventive und/oder gesundheitsförderliche 

Maßnahmen für Erzieherinnen in Bezug auf die Arbeitsverhältnisse nur begrenzt 

zu verändern. Nach Khan (2006b, S.6) liegen die Handlungschancen von betrieb-

licher Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen deshalb „in teambezo-

genen Maßnahmen und der hohen Motivation der Berufsgruppe der Erzieherin-

nen“. Demgegenüber stehen hingegen begrenzte Mittel, um kostenintensive Maß-

nahmen in Bezug auf Prävention und Gesundheitsförderung zu finanzieren (eben-

da). 

 

Ebenfalls bereits Erwähnung gefunden hat die charakteristische Komplexität der 

arbeitsbedingten Stressoren, denen die Berufsgruppe ausgesetzt ist (vgl. Kap.6.1) 

(Thinschmidt 2009). Aufgrund dessen bedarf es ganzheitlicher Strategien von 

Prävention und Gesundheitsförderung und weniger nur Einzelmaßnahmen. Nach 
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Khan et al. (2006) haben sich Gesundheitszirkel in Kindertagesstätten als wir-

kungsvolle Maßnahme erwiesen. Zum Abbau von Belastungen und der Stärkung 

von Ressourcen der Erzieherinnen gleichermaßen müssen sowohl verhältnis- als 

auch verhaltenspräventive Maßnahmen kombiniert werden, um diese im gesam-

ten Setting Kita zu integrieren (ebenda). Hierbei wäre der Einsatz eines Maßnah-

menkatalogs (Tab.8) denkbar, der vom Träger der Kindertageseinrichtung, der 

Leitung und/oder den Erzieherinnen genutzt werden kann. 

 

Die BZgA plädiert im Kontext des ganzheitlichen Ansatzes zur Gesundheitsförde-

rung ebenso für den Aufbau von Kooperationen, regionalen Netzwerken und gesi-

cherten Rahmenbedingungen für Gesundheitsförderung, um den Berufsalltag der 

Erzieherinnen möglichst belastungsarm gestalten zu können (Franzkowiak 2002). 

Die Institutionen und Organisationen an der Schnittstelle Erzieherinnengesundheit 

in Niedersachsen sowie bestehende Kooperationen haben bereits Erwähnung ge-

funden (vgl. Kap.5.2). Die niedersächsischen Rahmenbedingungen für die Ge-

sundheit von Erzieherinnen wurden ebenfalls im Vorfeld dargestellt (vgl. Kap.5). 

Das Netzwerk Kita und Gesundheit Niedersachsen kann bisher lediglich aus Ta-

belle 5 abgeleitet werden und soll aus diesem Grund noch einmal explizit benannt 

werden. Initiiert durch die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für 

Sozialmedizin Niedersachsen, zielt das Netzwerk darauf ab, Gesundheitsförde-

rung in das Setting Kindertagesstätte zu integrieren sowie Kooperationen zu för-

dern und auszubauen (Richter 2005). Damit trägt es als wichtige Plattform zum 

Erfahrungs- und Informationsaustausch in Bezug auf Gesundheitsförderung in 

niedersächsischen Kitas bei (ebenda). 

 

Zusammenfassend kann demnach festgestellt werden, dass die grundsätzlichen 

Rahmenbedingungen für Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten im Bundes-

land Niedersachen gegeben sind. Die konkrete Umsetzung präventiver und/oder 

gesundheitsförderlicher Maßnahmen liegt jedoch in der Hand der Träger der Ta-

geseinrichtungen für Kinder. Dieser kann hingegen vielfältige Unterstützung durch 

die Institutionen und Organisationen an der Schnittstelle Erzieherinnengesundheit 

in Anspruch nehmen und diese integrieren (vgl. Tab.5).  
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7. Diskussion 

 

Obwohl das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchuG) seit 1996 regelt, dass die Gesund-

heit aller Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu 

sichern und zu verbessern ist, wurde der Arbeits- und Gesundheitsschutz des pä-

dagogischen Personals in Tageseinrichtungen bislang vernachlässigt (Thin-

schmidt et al. 2008a, Khan 2006b, Rudow 2004a und 2004b, Schad 2002). Der 

Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst im Jahr 2009 beinhaltet end-

lich konkrete Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung für Erzieherin-

nen (GEW 2009). Der als Innovation vorgestellte Tarifvertrag umfasst allerdings 

Inhalte, die bereits vor gut vierzehn Jahren mit in Kraft treten des ArbSchuG gere-

gelt worden. Unterschiede bestehen lediglich in der expliziten Benennung der 

Maßnahmen. 

 

Zwar ist der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz gesetzlich geregelt, al-

lerdings ist der Träger oder die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder für die 

konkrete Umsetzung präventiver und/oder gesundheitsförderlicher Maßnahmen 

verantwortlich (vgl. Kap.4.2). Dem Träger steht die Möglichkeit offen, sich durch 

die Institutionen und Organisationen an der Schnittstelle Erzieherinnengesundheit, 

wie z.B. den Gesetzlichen Krankenkassen, den Trägern der Gesetzlichen Unfall-

versicherung oder dem Niedersächsischen Kultusministerium unterstützen zu las-

sen (vgl. Tab.5). Jedoch stellt sich die Frage, ob die Angebote verschiedener Insti-

tutionen und Organisationen für die Zielgruppe überhaupt transparent und die ver-

antwortlichen Träger der Kindertageseinrichtungen für das Thema Erzieherinnen-

gesundheit sensibilisiert sind.  

Gleiches gilt auch für die weiteren grundsätzlichen Rahmenbedingungen für Ge-

sundheitsförderung (Aufbau von Kooperationen, regionale Netzwerken und gesi-

cherte Rahmenbedingungen für Gesundheitsförderung) in Kindertagesstätten im 

Bundesland Niedersachen. Zwar sind diese generell gegeben (vgl. Kap.5 und 6.4), 

trotzdem bleibt die Frage unbeantwortet, ob die Rahmenbedingungen angemes-

sen und ausreichend genutzt werden und für die Zielgruppe transparent sind. 

 

Um die Komplexität existierender Maßnahmen in Bezug auf Prävention und Ge-

sundheitsförderung für Personal in Kindertageseinrichtungen zu reduzieren und so 
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die Transparenz zu erhöhen, sind neben den Institutionen und Organisationen an 

der Schnittstelle Erzieherinnengesundheit (Tab.5) auch verhältnis- und/oder ver-

haltensbedingten Maßnahmen zusammengestellt worden (Tab.8). Mit der Verbrei-

tung in Form eines Maßnahmenkatalogs (Tab.8) könnten der Träger der Kinderta-

geseinrichtung, die Leitung und/oder die Erzieherinnen denkbare Maßnahmen 

individuell anpassen und umzusetzen. Das Publizieren des Maßnahmenkatalogs 

wäre über bereits vorhandenen Strukturen bzw. den Ausbau vorhandener Struktu-

ren, wie bspw. dem Netzwerk Kita und Gesundheit Niedersachsen oder über Insti-

tutionen wie dem Niedersächsischen Kultusministerium (vgl. Tab.5) denkbar. Da-

bei wäre die Verbreitung aller bestehenden Angebote in Bezug auf Prävention und 

Gesundheitsförderung für Erzieherinnen an die zuständigen Stellen, insbesondere 

die Träger der Kindertageseinrichtungen, denkbar.  

 

Darüber hinaus bleibt die Erfassung in Bezug auf die Annahme der Maßnahmen 

unberücksichtigt. Es kann demnach nur in den einzelnen Einrichtungen und Insti-

tutionen festgestellt werden, welche präventiven und/oder gesundheitsförderlichen 

Maßnahmen von der Zielgruppe tatsächlich nachgefragt und angenommen wer-

den. Hierzu bedarf es eines weiteren Ausbaus von einrichtungsübergreifenden 

Kooperationen. 

Mögliche Defizite in diesem Bereich könnten ebenfalls durch die Nutzung vorhan-

dener Strukturen aufgehoben bzw. verringert werden. Die Nachfrage der Maß-

nahmen durch die Zielgruppe könnte so ebenfalls zentral und kontinuierlich evalu-

iert werden. 

 

Die gesundheitliche Situation von Erzieherinnen, einschließlich den Belastungs-

faktoren und Beschwerden sowie den Ressourcen der Berufsgruppe kann anhand 

bundeweiter Studien dargestellt werden (vgl. Kap.6). Dabei erfolgt die Gliederung 

der Belastungen und Beschwerden von Erzieherinnen nach fünf relevanten Prob-

lem- bzw. Handlungsfeldern. Darunter fallen Arbeits- und Wegeunfälle bei Perso-

nal in Kindertageseinrichtungen, Belastungen des Stütz- und Bewegungsappara-

tes, Infektionskrankheiten, Belastungen durch Lärm und psychische Belastungen 

(vgl. Kap.6.2). Im Rahmen dieser Problemfelder treten unterschiedliche Schwie-

rigkeiten auf.  

 



 

 
 50 

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 

erfasst alle Arbeits- und Wegeunfälle der Beschäftigten in Tageseinrichtungen für 

Kinder und pädagogischer Fachkräfte in Schulen in freier oder privat-gewerblicher 

Trägerschaft sowie ehrenamtlich Tätige im gesamten Bundesgebiet. Der Gemein-

de-Unfallversicherungsverband (GUV) Hannover und die Landesunfallkasse Nie-

dersachsen (LUK NDS) beziehen das gesamte pädagogische Personal aus nie-

dersächsischen Kitas in öffentlicher Trägerschaft sowie ehrenamtlich Tätige in ihre 

Unfallstatistik ein (vgl. Kap.6.2.1). Infolgedessen ist eine differenzierte Aussage 

über das Arbeits- und Wegeunfallgeschehen für Erzieherinnen in Niedersachsen 

nur äußerst begrenzt zu treffen.  

Ein weiteres Problem liegt in der Ursachenanalyse von Arbeits- und Wegeunfällen 

bei Beschäftigten in Tageseinrichtungen für Kinder. Zwar wird davon ausgegan-

gen, dass die Unfallzunahme mit der steigenden Belastung der Erzieherinnen kor-

reliert, jedoch existieren für Kindertagesstätten diesbezüglich keine validen Studi-

en (vgl. Kap.6.2.1). 

 

Im Bereich der Belastungen des Stütz- und Bewegungsapparates spielt das Aus-

maß der Belastungsexposition eine erhebliche Rolle. In den vorliegenden Unter-

suchungen zur Erzieherinnengesundheit wurde diese jedoch nur oberflächlich 

thematisiert (Kliche et al. 2008, Thinschmidt et al. 2008a, Khan 2005, Rudow 

2005, Seibt et al. 2005). Bei der Bewertung der Belastungen von Erzieherinnen 

muss insbesondere das Ausmaß der Belastungsexposition berücksichtigt werden, 

da die Mehrheit der pädagogischen Fachkräfte teilzeitbeschäftigt ist (vgl. Tab.3) 

(Famulla und Große-Wöhrmannn 2010).  

 

Das Feld der Infektionskrankheiten weist sich durch eine mangelhafte Datenlage 

aus. Zwar berichten verschiedene Autoren über ein erhöhtes Maß an Infektionsge-

fährdung für Personal in Kindertagesstätten, jedoch existieren keine validen Zah-

len, die eine Infektionshäufung belegen (vgl. Kap.6.2.3) (Stojke 2009, ver.di 

2009b, Thinschmidt et al. 2008a, Khan 2006b, Schad 2002). 

 

Das Problemfeld Belastungen durch Lärm zeichnet sich als primärer Stressor für 

Erzieherinnen aus (vgl. Kap.6.2.4) (Fuchs-Rechlin 2007). Trotzdem existieren kei-

ne gesetzlichen Richtwerte für den zulässigen Schallpegel während der Tätigkeit 
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(vgl. Kap.6.2.4) und keine befriedigende Maßnahme in Bezug auf Prävention und 

Gesundheitsförderung für Erzieherinnen (vgl. Tab.8) (Schad 2002). Die wirksams-

te Lösung, um die Lärmexposition zu verringern, wäre das Tragen eines Gehör-

schutzes, allerdings ist dieses in Tageseinrichtungen für Kinder kaum zu realisie-

ren.  

 

Als Folge der überdurchschnittlichen Arbeitsbelastung wird im Bereich der psychi-

schen Belastungen eine erhöhte Anzahl von Erzieherinnen mit Burn-Out-Syndrom 

diskutiert (vgl. Kap.6.2.5). Es kann festgehalten werden, dass Erzieherinnen sich 

zwar überdurchschnittlich belastet fühlen, jedoch eine vollständige Burn-Out-

Symptomatik in den benannten Untersuchungen nur in Ausnahmefällen erfasst 

worden ist (Thinschmidt et al. 2008b).  

Aus dem Bereich der psychischen Belastungen ist zudem hervorzuheben, dass es 

in Deutschland, trotz einer Vielzahl von Berufsgruppen, die erheblichen psychi-

schen Arbeitsbelastungen ausgesetzt sind, keine anerkannte Berufskrankheit auf-

grund von psychischen Belastungen gibt. Die dahinter stehende Problematik ist 

komplex. Zum einen liegt die Nachweispflicht in Bezug auf die Berufskrankheit 

beim Arbeitnehmer, zum anderen muss die Erkrankung mit Wahrscheinlichkeit auf 

die besondere berufliche Belastung zurückzuführen sein (Seidel et al. 2007). Au-

ßerdem wird bei der Anerkennung einer Berufskrankheit von einer monokausalen 

Verursachung ausgegangen (ebenda). Erkrankungen aufgrund psychischer Belas-

tungen erfüllen diese Voraussetzungen jedoch nicht und fallen daher unter den 

Begriff der arbeitsbezogenen Erkrankungen, durch den sie in den Präventionsauf-

trag der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) eingeschlossen wer-

den (vgl. Seidel et al. 2007).  

 

Die Strukturen und Programmatiken von Prävention und Gesundheitsförderung in 

Niedersachsen beziehen sich ausschließlich auf die Kinder- und Jugendgesund-

heit. Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein weiteres, bisher unbenanntes Prob-

lem. Die Mehrzahl präventiver und/oder gesundheitsförderlicher Maßnahmen rich-

tet sich ausschließlich an Kinder im Setting Kita, so dass die Erzieherinnen außer 

Acht gelassen werden (LVGAFS 2010). Allerdings sind die Erzieherinnen maß-

geblich an den gesundheitlichen Rahmenbedingungen der Kinder beteiligt. Nur 

gesunde, leistungsfähige und zufriedene Erzieherinnen können eine qualitativ 
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hochwertige Kinderbetreuung gewährleisten und als Vorbilder einer gesundheits-

förderlichen Haltung für Kinder und Eltern fungieren (vgl. Kap.6.4) (Thinschmidt et 

al. 2008b, Khan 2006b). Für ein Bundesland wie Niedersachsen, in dem der Kin-

der- und Jugendgesundheit ein hoher Stellenwert beigemessen wird, muss folglich 

auch die Gesundheit von pädagogischen Fachkräften thematisiert und ggf. ver-

bessert werden. Dementsprechend ist es unerlässlich, das Setting Kita ganzheit-

lich zu betrachten und die Erzieherinnen zu einer gesundheitsförderlichen Haltung 

zu befähigen (LVGAFS 2010, Franzkowiak 2002).  
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8. Fazit 

 

Der Kinder- und Jugendgesundheit wird in Niedersachsen ein hoher Stellenwert 

beigemessen. Dementsprechend ist es unerlässlich auch die Gesundheit von Er-

zieherinnen zu berücksichtigen und das Setting Kindertageseinrichtung ganzheit-

lich zu betrachten (LVGAFS 2010).  

 

Erzieherinnen sind komplexen Belastungen ausgesetzt und verfügen über eine 

große Anzahl von Ressourcen. Die größte Motivation ihrer Tätigkeit nachzugehen, 

sehen die Erzieherinnen in der Arbeit mit Kindern (Fuchs und Trischler 2008, 

Thinschmidt et al. 2008b, Fuchs-Rechlin 2007, Eisenkolb et al. 2006, Khan 2006b, 

Rudow 2004a). 

Um die Arbeitsbedingungen der Berufsgruppe möglichst belastungsarm zu gestal-

ten, müssen die Stressoren minimiert sowie die Ressourcen der Erzieherinnen 

gestärkt werden, um die Gesundheit der Berufsgruppe ganzheitlich zu fördern. 

Dazu können denkbare Maßnahmen in Bezug auf Prävention und Gesundheits-

förderung kombiniert und an die individuellen Bedürfnisse der Erzieherinnen an-

gepasst werden (vgl. Tab.8). Als umfangreiche Sammlung präventiver und/oder 

gesundheitsförderlicher Maßnahmen kann Tabelle 8 als Maßnahmenkatalog in 

allen Tageseinrichtungen für Kinder eingesetzt und angepasst werden. Vorhande-

ne Strukturen, niedersächsischer Institutionen und Organisationen an der Schnitt-

stelle Erzieherinnengesundheit können dazu unterstützend genutzt werden (vgl. 

Kap.5.2). 

 

In Niedersachsen sind die strukturellen Rahmenbedingungen für Erzieherinnenge-

sundheit gegeben, jedoch ist der jeweilige Träger für die Umsetzung von Maß-

nahmen in Bezug auf Prävention und Gesundheitsförderung zuständig und kann 

sowohl negativen als auch positiven Einfluss auf die Ausgestaltung der betriebli-

chen Gesundheitsförderung für Erzieherinnen nehmen (vgl. Kap.4.2 und 7). In 

diesem Kontext muss geklärt werden, ob die Angebote Dritter transparent und die 

Träger für den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiterinnen ausreichend sensibilisiert 

sind (vgl. Kap. 5.2). 

 



 

 
 54 

Um einen exakten Einblick in das Unfallgeschehen von Personal in Kindertages-

einrichtungen zu bekommen, bedarf es differenzierter Erfassungsmethoden im 

Bereich der Arbeits- und Wegeunfälle durch die Träger der Gesetzlichen Unfall-

versicherung. Zudem muss das Ausmaß der Belastungsexposition in Untersu-

chungen zur Gesundheit von pädagogischem Fachpersonal integriert werden. Es 

werden ebenfalls valide Zahlen benötigt, um das tatsächliche Infektionsgeschehen 

bei Erzieherinnen beurteilen zu können. Im Bereich Lärm braucht es weiterhin in-

novative und praktikable Ideen zur Verringerung der Lärmexposition. 

 

Generell kann festgehalten werden, dass es aufgrund der bundesweit vergleichba-

ren Rahmenbedingungen unter denen Erzieherinnen arbeiten für Niedersachsen 

allein bislang keiner expliziten Erhebung bedarf, um gesundheitsfördernde Maß-

nahmen umzusetzen.  
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9. Zusammenfassung 

 

Das Bundesland Niedersachsen entspricht, mit knapp 8 Millionen Einwohnern, 

davon fast 1,1 Millionen Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren, 4.330 Tagesein-

richtungen für Kinder und über 24.000 beschäftigten Erzieherinnen, circa 10% der 

gesamten Bundesrepublik Deutschland. 

Für Niedersachsen existiert bislang keine Erhebung zur gesundheitlichen Situation 

von pädagogischem Fachpersonal in Tageseinrichtungen für Kinder. Aus diesem 

Grund beschäftigt sich die wissenschaftliche Arbeit „Erzieherinnengesundheit in 

Niedersachsen“ mit den Kennzahlen der Kinder- und Jugendhilfe für das Bundes-

land Niedersachsen und den in anderen Bundesländern gewonnen Erkenntnissen 

zur Erzieherinnengesundheit. Es werden die unterschiedlichen Formen der Ta-

geseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort, Kindertagesstätte und Kinderspiel-

kreis) sowie der Tagespflege für Kinder vorgestellt und die Struktur der Träger-

schaft erläutert. Neben einer Bestandsaufnahme der Personalsituation in ganz 

Westdeutschland, werden die Rahmenbedingungen für Erzieherinnengesundheit 

im Bundesland Niedersachsen dargelegt. In diesem Kontext werden die rechtli-

chen Grundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die Institutionen und 

Organisationen an der Schnittstelle Erzieherinnengesundheit sowie die Strukturen 

und Programmatiken von Prävention und Gesundheitsförderung in Niedersachsen 

zusammengestellt worden. 

 

Des Weiteren wird der derzeitige Forschungsstand zur Erzieherinnengesundheit 

erhoben. Im Fokus liegen sowohl die Belastungsfaktoren und Beschwerden als 

auch die Ressourcen der Berufsgruppe der Erzieherinnen. Dabei sind die Belas-

tungen und Beschwerden von Erzieherinnen nach fünf relevanten Problemfeldern 

gegliedert. Behandelt werden Arbeits- und Wegeunfälle bei Personal in Kinderta-

geseinrichtungen, Belastungen des Stütz- und Bewegungsapparates, Infektions-

krankheiten, Belastungen durch Lärm sowie psychische Belastungen. Darüber 

hinaus befasst sich die Arbeit mit der Thematik von Prävention und Gesundheits-

förderung für Erzieherinnen und enthält in diesem Kontext eine komplexe Auswahl 

von Maßnahmen, welche von dem jeweiligen Träger der Tageseinrichtung für Kin-

der, der Leitung oder den Erzieherinnen selbst individuell angepasst und partizipa-

tiv umgesetzt werden kann. 

Weiterhin enthält die Arbeit Erkenntnisse in Bezug auf den über- und innerbetrieb-

lichen Arbeits- und Gesundheitsschutz für Erzieherinnen sowie die generellen 

Rahmenbedingungen für Erzieherinnengesundheit in Niedersachsen. Im Rahmen 

einer defizitären Datenlage in einigen Bereichen ergeben sich aus der Erhebung 

zudem Ableitungen für künftig zu bearbeitende Fragestellungen.  



 

 
 56 

10. Summary 

 

For now there is no enquiry according the health situation of educational daytime 

care staff. Therefore, a scientific work "Educator's health in Lower Saxony" dealt 

with the numbers of child and youth services in Lower Saxony. All different kinds 

of daytime care for children are being presented and illustrated the structure of 

sponsorship. In addition to a review of the staff situation in Western Germany ba-

sic conditions for educator health in Lower Saxony are being presented. 

Consolidated with this background are legal basics of occupational safety and 

health, institutions and organizations working with educator health as well as 

structures and programmes of prevention and health promotion support in Lower 

Saxony. 

 

Furthermore, state of the research in educator health is being displayed. Central 

part of the enquiry are load factors and medical conditions as well as resources of 

this occupation group. Medical conditions are being composed of five major prob-

lem areas. Occupational and commuting accidents of staff working in daycare 

centre for children, strains of the musculoskeletal system, infections, stress 

through excessive noise, and psychological stress are being processed. 

In addition the paper is addressed to prevention and health promotion for child 

care workers. It contains a collection of possible measures for the listed problem 

areas. 

 

The paper contains findings referring to impending skilled worker shortage, corpo-

rate and in-house employment and health protection for educators, basic 

conditions for child care workers in Lower Saxony and an actual health situation of 

the occupational group. According to the deficient literature available in some 

areas enquiries are offering derivations for future attending questions. 
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